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Das Wichtigste über die Organisation der 

VIRIINlflN NAlflONIN 
Von Gend.-Oberleutnant Dr. EDUARD NEUMAIER, Gendarmeriezentralkommando 

E i n l e i t u n g 
Um das Wesen der UNO 1, deren Hauptziel die Ver­

hinderung eines neuen Weltkrieges ist, richtig verstehen zu 
können, wird es notwendig sein, vor,erst ganz kurz di'e A ,n­
f ä n g e d e r B,e s t r e b u n g e n  z u r  V e r h i n d e •ru n g 
e i n e s K r i e g e s zu untersuchen. 

Schon im 14. Jahrhundert, zur Zeit als das europäische 
Staatensystem an di,e Ste lle des Heiligen Römischen Reiches 
Deutscher Nation gdreten war, somit das Einheitsreich und seine 
Idee merkbar zerfi.el, bHdete sich langsam, vor allem in Stoaten­
k-onfer ,enz,en und Schi,edsgerichtsurtei len eine Rechtsordnung her­
aus, ein Gewohnheits- und Vertragsrecht für den zwischenstaat­
lichen Verkehr, das heutige V-ölkerrecht. Zunächst blieb aber 
n och die "Schicksalsgemeinschaft a ller abendländisch christlichen 
Völker" (communitas oommunita.tum) bis in das 15. Jahrhundert 
erhalten un d hat das sogenannte "christliche Vö lkerrecht" mit
seiner Lehre vom rechtmäßigen Krieg (justum bellum) heraus­
gebildet. Das Christentum forderte die grundsätzliche Ablehnung 
der Gewaltanwendung im zwischenstaatlichen Verkehr christ­
licher Staat,en. Nur ausnahmsweise war es dem verletzten Staate 

.a.e,rlaubt, zum Kriege zu schreiten, wenn eine Rechtsver!etzung 
w:1urch einen anderen Staat v,orlag und der das Unr,echt setzende 

Staat nicht auf friedlichem Wege zur Wiedergutmachung des 
Unrechtes gebracht werden konnte. Der K ,r i e g solfoe damals 
seine Berechtigung nur als M i t t e t z u.r D u r chs e t z u n g
d ,e s R e c h t e s  finden. Wir erk,ennen daraus den typisch mittel• 
altedichen Universalismus, demzufolge sich alle Staaten als Gli,e­
der einer über dem Staat stehenden christlichen Einheit dar­
steflten. 

Aber schon mit dem Entstehen der großen absolutistisch 
regierten Nationalstaaten im 15. und 16. Jahrhundert ,und der 
Spaltung des Abendl'andes zur Zeit der Gldl-ubenskriege war 
das Bewußtsein der christlichen Einheit verlorengega1"19•en. Die 
Staaten fühlten sich als "K,onkurr.enten auf der Bühne der Politik", 
und der Krieg wurde nicht mehr als ein Mittel zu·r Durchsetzun9 
des Rechtes angesehen, sondern stellte sich als eine "Fortsetzung 
der Politik mit anderen Mitteln" dar. Di·e Idee des justum bellum 
hatte ihre Bedeu·tung verloren, der Krieg war zum Duielil ge­
worden und di ,e Staatsräson bestimmte, wann es zweckmäßig sei, 
einen Krieg zu führen. Der Friede konnte nur noch bei ge­
gebenem G I e i c h g e w i c h t d•e r K r  ä f t e ,erhaJten werden. 

Da die ethische Verpflichtung der EnthaJtung von Gewalt­
anwendungen im Verkehr der Völker untereinander weggefalfon 
w_ar, m�chten sich nunmehr Bestrebungen gdtend, wenigst-:ns 
die L e Id e n  d e s K r i e g e s  so weit als möglkh z u· m 1 1-
d e r n. Aus dieser Zeit stammen die vielen Haager Abkommen 

.}es 19. und 20. Jahrhunderts, die bis in die heutige Zelit von �ll,en Kulturstaaten anerkannt werden 
� In d7r F

c:ilge ließ die Katastrophe des 1. Weltkrieg,es die Erken_ntn1s reifen, daß es nicht genügte, die Härten des Kri•eg,es 
zu mildern, sondern daß es Aufgabe der Völker sei, schon den 
A u s 6 r u c h d e s K r i e g e s z u  v e r h i n d e r n. Das Er, 
gebnis dieser Bemühungen war der Zusammenschluß der Völke,r 
im V ö I k e r 6 u n d, dem jedoch schon seit seiner Gründung 
ein �icht zu unterschätzender Mangel anhaftete. Dieser Staaten· 
geme1nschaft gehörten nämlich die Verei,nigten Staaten von
Amerika niemals, die Sowjetunion erst seit 1934 und Japan wie auch Deutschland n ur bis zum Jahre 1933 bzw. 1935 an, 

Der Völkerbund ist aber nicht allein durch die mangelnde 
Un!ver�alit�t, sondern auch durch die Letharg,i,e und K•ritik­los1gke1t vieler Völker sowie am· M;ichtstreben und der Unzu. 
länglichkeit der Staatsmänner gescheitert. 

Die Völkerbundsatzung std lte auch kein generelles Kriegs­verbot auf, son dern nahm sich die Bryan-Verträge aus dem 
1 Orgdnisation der Vereinten Nationen, englisch United Nations Organi­zation. 
e Die USA schlossen mit anderen Mächten seit 1913 Verträge ab, die die 

Streitteile verpflichteten, alle nicht einvernehmlich beilegbaren Strei!igkeilen, 
die nicht der Schiedsgerichtsbarkeit überwiesen we rden konnten, einer Ver­
gleichskommission vorzulegen und bis zur Erstattung des Vorschlages diese� 
Kommission die Feindseligkeiten nicht z� e röffnen. Aus diesem Grunde wer• 
den sie auch Abkühlungsvert räge (cooling off-treaties) genannt. A n diese Ein­
richtung knüpfte die Völkerbundsatzung an, da sie die Bundesmitglieder ver-

Jahre 1913 (Abkühlungsverträge) 2 zum Vorbild. Sie stellte nur 
d r e i K r ie g s  v e r 6 o t e auf, und zwar, daß 

a) ein Krieg vor Ablauf von drei Monaten nach ei,nem 
friedlichen Streiterledigungsverfahren der Bundesmitglieder nicht 
erfolgen darf, 

6) _ein Krieg gegen ein Bundesmitglied, wdches sich· dem 
einstimmigen Beschluß des Vö�kerbundrates gefügt hat, nicht 
erlaubt ist, und 

c) Eroberungs- und Unterdrück-ungskriege schlechthin verboten 
sind.

Wohl aber edaubte die Satzung Friedensr,epressalien 8• 
Im Jahre 1928 erfolgte dann ein weiterer Schritt zur Ver­

hinderung des Krieges, als der USA-Staatssekretär Kellogg •und 
der französische Außenminister Briand in einem Pakt feierlich 
im Namen ihrer Völker erklärten, daß die V:ertragsstaaten den 
Krieg für die Lösung zwischenstaatlich,er Str,eitfälle verurteilen 
und auf ihn als "W·erkzeug der n a t i o n a I e n P o  I i t i k" i,n 
ihren gegenseitigen Beziehungen verzichten :,vollen. Die i:n�i�terl 
anderen Staaten der Welt haben daraufhin diesen Pakt rat1f1z1ert. 
Da auch dieser Vertrag nicht jeden Krieg schlechthin, sondern nur 
den Krieg als Werkz.eug der national·en Politik verbot, war der 
Krieg als KoHektivmaßnahme des Völkerbundes ertaubt. Ueber­
dies blieb aber jedem Völkerrechtssubjekt (Staat und staaten­
ähnlichem Gebilde) das Recht, sich gegen eine _r,echtswidrig,e
Aggression zu verteidigen (Notwehr). Der �bschl�ß ünd die 

Ratifikationen des Briand-Kellogg-Paktes durch dhe meisten Staaten 
der Welt haben daher zu einem genereHen Kriegsverbot auf dem 

Gebiete der nationa'fen P,olfük geführt. Das Verbot jeder Gewalt­
anwendung also auch der Friedensrepressalie, blieb aber erst 
der nun näher zu besprechenden Satzung der Vereinten Nationen 
vorbehalten. . . 

Noch während des zweiten Weltkrieges .'�a_ben die gegen d,e 
Achsenmächte verbündeten Nationen trotz volligen Ve:sagens des 
Völkerbundes die Schaffung einer n e u  e n Or�anisati'C�n zur 
Aufrechterhaltung des Weltfriedens und der 1ntern a_t1onalen 

Sicherheit beschlossen. Am 14. "."ugust 1941 . unterzeichneten 
Franklin Del,mo Roosevelt und W1nston Churchil e ine„ gemein­
same Erklärung, betreffend di•e gemeinsamen Grund�atze der 
nationalen Politik (die sogenannte At lantik Cha_�ta), die 1n der 
Erklärung der Vereint•en Nationen vom 1. !anner 1948 v•an 
46 Staaten als Programm für den kommend�n Frieden an_ge_n-:,mmen 
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Grundsätzliches über die Satz 'II n g der Vereinten Nationen 

Die S a t z  .u n g der Vereinten Nationen, deren Name vom 
USA-Präsidenten Roosevelt stammt, enthält vor aHem die· V e r­
f a s s u n g  der genannten Staatenverbindung. Sie. bildet die 
Rechtsbasis für die Abwicklung der internationalen Streitfälle 
der Mitgliedstaaten, die, wie auch früher im Völkerbund, zu 
einem S t a a t e n b u n d 4 und nicht zu einem Weltbundesstaat 
zusammengeschlossen sind. Durch den Zusammenschluß der Ver• 
tragsstaaten zu einem Staatenbund hat die UNO Völkerrechtssub­
jektivität erlangt, derzufolge ihre Organe das Recht haben, völker­
rechtliche Handlungen mit Wirkung für die Gesamtheit der Mit­
glieder zu setzen. Dies kommt insbesondere in dem Recht der 
UNO zum Ausdr-uck, international-e Verträge mit anderen Staa• 
ten abzuschließen, die alle Mitgliedstaaten bi·nden. Die einzelnen 
Vertragsstaaten bleiben jedoch weiterhin berechtigt, selbst inter­
nationale Verträge abzuschließen, sind jedoch verpflichtet, der 
Satzung - gegenüber anderen internationalen Vereinbarungen, 
die im Widerspruch mit der Satz-ung stehen - den Vor-rang z,u 
g-eben. 

Der UNO gehör.en gegenüber dem inzwischen liqu.idi,ertel'l 
Völkerbund alle fünf Großmächte an, womit die UNO u n i  v e r• 
s a l  und damit zu einem W e l t f o rum geworden ist 5• Die 
0 r g a n  e der UNO, die sich mit Ausnahme des Internationalen 
Gerichtshofes und des Sekretariates der UNO aus n a t i o n a • 
1 e n S t a a t e n v e r t ,r e t  e r ,n zu•sammensetzen, s,i"nd jedoch an
die Weisung-en ihrer Regierungen gebunden. Dadurch hängt das
F1.mktioni,eren dieser Organisation, derein Hauptziel die Sicheiru,ng 
des Weltfriedens ist, weitgehend vom guten Willen der Mitglied­
staaten, vor aHem aber der Großmächte, ab. Diesem Hauptziele 
dienen die in der Präambel u:nd im Artikel 1 der Satzung au.f­
gestef[ten Teilziele. Die Präambel, der Artikel 1 und 2 der Sat­
zung lauten 6: 

DIE SATZUNG DER VEREINTEN NATIONEN 

WIR, DIE VOLKER DER VEREINTEN NATIONEN, 
ENTSCHLOSSEN, 

Die kommenden G-enerationen vor der Geißel des Krieges 
zu bewahren, die zweimal zu unseren Lebzeiten unsägliches 
Leid über die Menschheit gebracht hat, und 

Den Glauben an grundlegende Menschenrechte, an Würde 
und Wert der menschlichen Person und an die Gleichberech­
tigung von Mann und Frau und von großen und kleinen 
Nation�n erneut zu bekräftigen und . . . 

Bedzngungen zu schaffen, unter denen Gerechtigkeit und 
Achtung der Ver-pjlichtungen, die auf Verträgen oder anderen 
Quellen des Völkerrechtes beruhen, gewährleistet werden kann 
und 

Sozialen Fortschritt und bessere Lebensbedingungen bei 
größerer Freiheit zu fördern 

UND FVR DIESE ZWECKE 
Toleranz zu üben und als gute Nachbarn in Frieden mit­

einander zu leben und 

• Der Unterschied zwischen Staatenbund und (Welt-) Bundesstaat liegt
vor allem in der rechtlichen Grundlage der Staatenverbindung. Beim Sta.aten• 
bund richtet sich das Ver-hdltnis der T e i I staaten untereinander nach Völ„ 
kerrecht. Beim Bundesstaat richtet sich das Verhältnis der G I i e d staaten 
zum Oberstaat (Bund, Union) nach der inr.erstaa ,tlichen Rechtsordnung. Der 
Oberstaat ist, zum Beispiel in,,. Oesterreich der Bund, gegenüber den Glied­
staaten souverän, das heißt, unabhängig nach innen und außen. 

5 Folgende 51 St<>oten (Polen wurde nachträglich als ursprünglich�, Mit­
glied aufgenommen) sind "ursprüngliche Mitglieder der UNO": Aegypten� 
Aethiopien, Argentinien, Australien, Belgien, Bolivien, Brasilien, Kcmada,, 
Chile, (National-) China, Kolumbien, Kostarika, Kuba, Dänemark, die Do­
minikanische Republik, Ekuador, Frankreich, Griechenland, Großbritann;en, 
Guatemala, Haiti, Honduras, Indien, Iran, Irak, Jugoslawien, Libanon, Li­
berien, Luxemburg, Mexiko, Neuseeland, Niederlande, Nikara5u.a, NorwecSen, 
Pana.ma, Paraguay, Peru, die Philippinische Völ,kergemeinschaft, Polen, Sal­
vador, Saudisch-Arabien, die Sowjetunion, die Südafrikanische Union, Syrien, 
Tschechoslowakei, Türkei, Ukraine, Uruguay, Venezueld, Verein!gte Stdaten 
von Amerika und Weißrußland. Seither sind noch Afgharnstan, Burma, Indo­
nesien, Island, Israel, Pakistan, Schweden und Si&m (Thailand) aufgenommen 
worden. 

K e i n e Mitglieder der UNO sind noch folgende Staaten: Albanien, Bul­
garien, Ceylon, Deutschland, Finnl,md, Irland, Italien, Japan, Korea, Liechten­
stein, Marokko, Monako, Mongolei, Nepal, Oesterreich, Portugal, Rumänien, 
San Marine, die Schweiz, Transjordanien, Tunis, Ungarn und der Vatikan, 
staot. 

• 

0 W.egen der Besonderheit des Vertragstextes wurde die für Oester­
reich, Deutschland und die Schweiz gültige Uebersetzung des Vertragstexteis 
von Stephan Verosta ("Die Satzung der Vereinten Nationen und da-s Statut 
des Internationalen Gerichtshofes, Wien 1947") auszu�sweise aufgenommer>. 
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Unsere Macht zu vereinen, um den Welt/ riede11 und die 
internationale Sicherheit aufrechtzuerhalten und 

Durch die Annahme von Grundsätzen und die Schaffung 
entsprechender Methoden sicherzustellen, daß Waff eng,?walt 
nicht zur Anwendung komme, es sei denn, im Interesse des 
Gemeinwohles, und 

Internationale Organisationen heranzuziehen, um den wirt­
schaftlichen und sozialen Fortschritt al!er Völker zu fördern, 

HABEN BESCHLOSSEN, UNSERE ANSTRENGUNGEN ZU 
VEREINEN, UM DIESE ABSICHTEN ZU ERREICHEN 

Dementsprechend haben sich unsere Regierungen durch ihre 
in der Stadt San Franziska versammelten Vertreter, die ihre 
in guter und gehöri�er Form bef unde11en Vollmachten vor­
gewiesen haben, auf die vorliegende Satzung der Vereinten 
Nationen geeinigt und errichten hiermit eine internationale 
Organisation, die den Namen Vereinte Nationen tragen soll. 

KAPITEL I 
Z i e l e  u n d  G r u n d slit z e  

Artikel 1 
Die Ziele der Vereinten Nationen sind: 
1. Den lVeltfrieden un� die internation'!le Sicherheit auf­

rechtzuerhalten und zu diesem Zweck: wirksame Kollektiv­
maßnahmen zu ergreifen, um Bedrohungen des Friedens vor­
zubeugen und . sie zu _beseitigen und __ um Angr_iffshandlungen 
und andere Fr1ed�nsbruch� zu. unterdruc_ken �owie durch J ried­
liche Mittel und zn Vbereinstimmung mit den Grundsätzen der 
Gerechtigkeit und des Völkerrechts die Ordnung mul Rege. 
lung inter'!ational�r StreiYälle oder solcher �ituationen z. 
erzielen, die zu eznem Friedensbruch führen konnten; 

2. Frcundschaf tliche Beziehungen zwischen den Nationen 
zu entwickeln, gegründet auf die Achtun_g des Grundsatzes 
der Gleichberechtigung und des Selbstbestimmungsrechtes der 
Völker sowie entsprechende andere Maß11ahmen zu ergreifen 
um den Weltfrieden zu festigen; 

. . 

' 

3. Internationale Zusammenarbeit zu erzielen, um inter. 
nationale Probleme wirtschaftlicher_, sozialer, kultureller oder 
humanitärer Art zu lösen und die Achtung der Menschen­
rechte 7 und Grund/ reiheiten für jederma_n'} ohne Unterschied
von Rasse, Geschlecht, Sprache oder Rel1gzon zu fördern und
zu festigen; 

. . 

4. Ein Zentrum zu sezn, um ·lze Maßnahmen 
zur Erreichung dieser gemeinsamen Ziele in 
bringen. 

Artikel 2 

der Nationen 
Einklang zu 

Die Organisation und ihre Mitglieder sollen in Verfolgung 
der in Artikel 1 festgesetzten Ziele gemäß folgenden Grund­
sätze11 vorgehen: 

1. Die Organisation ist auf dem Grundsatz der souveränen 
Gleichheit aller ihrer Mitg'ieder aufgebaut. 

.2. Alle Mitglieder erfüllen nach Treu und Glauben die von 
ihnen gemäß der vorliegenden Satzung übernommenen Ver­
pflichtungen, um jeden einzelnen von ihnen_ die sich aus der 
Mitgliedschaft ergebenden Rechte und Vorteile zu sichern. 

3. _All� Mitgli�der regeln ihre infernationalen Streitfäll'A. 

mit f riedl1chen Mit(eln auf solche Weise, daß der lVeltfriedc!ff/11 
die internationale Sicherheit und die Gerechtigkeit nicht ge--
f ährdet werde_n. . . . . . 

4. Alle Mitglieder enthalten sich in ihren znternationalen 
Beziehungen der Drohung mit Gewalt oder der Gewaltanwen­
dung, die gegen. die. te�ritoria!e Unversehrthe�t oder die -poli­
tische Unabhängigkeit ,rgendeznes Staates gerichtet oder sonst 
mit den Zielen der Vereinten Nationen unvereinbar ist s. 

7 Die Durchführung dieses Grundsatzes befindet sich noch in den An­
fängen. Die von der UNO eigens dazu eingesetzte Kommission hat eine Dekla­
ration und eine Konvention über den Schutz der Menschenrechte -ousgea.rbei­
tet und der Generalversi>mmlung im Jahre 1948 vorgelegt, die am 30. Dezem­
ber 1948 die aus 30 Artikeln bestehende "Universal Declaration of human 
rights" beschlossen hat. Diese Deklaration ist jedoch nicht rechtlich, sondern
nur mordlisch bindend, da die Generalversdmmlung grundsdtzlich keine norm. 
setzende Kompetenz besitzt, sondern nur Empfehlungen an die Mitglieder oder 

an den Sicherheitsrat beschli�ßen konn, 
8 Der ausgesprochene absolute Gewaltverzicht verbi-etet auch Friedens. 

repressalien in den internationalen Beziehungen der Mitgliedstaaten anzuwen­
den. Dieses Verbot ist dber dahingehend zu interpretieren, daß hierin nicht 
jede Friedensrepressalie schlechtf.in verboten ist, sondern nur die militärische 
Friedensrepressalie. Diese Ansicht gründet sich auf die in der Präambel fest­
gelegten Leitgedanken, daß Waffengewalt (forces armes) nicht zur An.Wen­
dung komme. In dieser eingeschriinkten Form bedeutet der Gewaltve,rzicht 
immer noch einen weiteren Fortschritt in dem Bestreben Gewaltmaßnahmen 
zu verhindern gegenüber den Bestimmungen des Kelloggpaktes, der in der Ein­
führung oben besprochen wurde. 

• 

5. Alle Mitglieder gewähren den Vereinten Nationen bei
jeder von diesen gemäß der vorliegenden Sat:ung ergriffenen 
Maß11ahmen jede Unterstützung und enthalten sich, irgendeinem 
Staat Hilfe zu leisten, gegen den die Vereinten Nationen Prä­
ventivmaßnahmen oder Zwangsmaßnahmen ergreifen. 

6. Die Organisation trägt dafür Sorge, daß Staaten, die 
nicht Mitglieder der Vereinten Nationen sind, gemäß diesen 
Grundsätzen handeln, soweit dies zur Aufrechterhaltung des 
LVeltf riedens und der internationalen Sicherheit notwendig ist. 

7. Keine Bestimmung rler vorliegenden Satzung berechtigt.
die Vereinten Nationen, i11 Angelegenheiten einzugreifen, die 
ihrem Wesen nach in die innerstaatliche Zuständigkeit jedes 
Staates gehören, oder ver-pflichtet die Mitglieder, solche An­
gelegenheiten der i11 der vorliegenden Sat:img vorgesehenen 
Regelung zu unterwerfen; dieser Grundsat: beeinträchtigt aber 
in keiner lVeise die Anwendung der in Kapitel Vll vorgesehe­
nen Zwangsmaßnahmen (Maßnahmen bei Bedrohungen des 
Friedens, bei Friedensbrüchen und Angriffshandlungen)." 

Jeden Oesterr,eicher wird v,o.r anem interessi,eren, welche 
Voraussetzungen •unser Land ,erfüllen muß, um in di:e UNO auf­
genommen werden zu können. Gemäß Artikel 4 Absatz 1 der 
Satzung steht die Mitgliedschaft bei den Vereinten Nationen 
"alten friedlichen Staaten oHen, welche die sich aus der Satzung 
ergebenden Verpflichtungen übemehmen und ,nach dem UrteH 
der Organisation fähig und gewiHt sind, diese Verpfl.ichtungeiri 
zu erfüllen". Diese Aufnahme hat du;rch einen Beschluß der Ge· 
neralversammlung mit Zweidrittelstimmenmehrheit über Empfehlung 
des Sicherheitsrates zu, ,erfolgen. Daraus ist zu ersehen, daß Vl:>r­
erst der Sicherheitsrat der Generalversamm'(ung empfehlen muß, 

& Oesterreich in di-e Vereinten Nationen aufz-unehmen. Bisher 
"!!IV konnte das Aufnahmeansuchen Oesterreichs jedoch n::ich nicht 

die Bitligung a 11 e r  ständigen Mitgli,eder des Sicherheitsrabes 
finden. 

Außer der Vollmitgliedschaft bei den Ver,einten Nationen 
gibt ,es aber noch eine bloße Mitg·liedschaft bei. einzelnen S p e• 
z i a I o r g a n i s a t i o n e n der Vereinten Nationen sowi,e beim 
Internationalen Gerichtshof. Oesterreich hat von dieser Möglich­
keit Gehrauch gemacht und ist bereits ,ein w.ertvol·les Mitgli-ed 
verschiedener Spezialorganisationen der Vereinten Nationen ge­
worden. Derz,eit ist Oesterreich :unter anderem Mitglied der 
United Nations .Eductional Scientific Cultural Organ·izati,on -
UNESC09, der World Health Organization - WH010 - und 
der Food and Agriculture Organization - FA011. 

In diesem Zusammenhange ist es nun ,notwendig, die Ein­
richtung, den Wirkungsbereich und das Funkti,oni-eren der höch­
sten Organe der UNO näher zu ,erörtern. Dies sind die General• 
versammlung, der Sicherheitsrat, der Wirtschafts- und Soziafrat, 
der Treuhandschaftsrat, der Internationale Gerichtshof und das 
Sekretariat. 

'Die G e n  ,e r a I v e ,r s a m  I u n g (General .Assembly) ist das 
größte politische forum der W,elt und besteht aus Vertretern 
a 11,e r Mitgliedstaaten der Ver,einten Nationen.' Jeder Mitglied­
staat darf jedoch nicht mehr als f ü n •f Vertreter bestelrien. 
Trotz der v,erschiedenen Größen der Staaten besitzt jedes Mit­
glied bei Abstimmungen nur e i ,n e Stimme. Das z,eigt um klar und 
de-utlich, daß die Generalv-ersamml:ung kein .Weltparlament, so.n-

fl!ldern ein intemati,ona·les Organ ist. Di,e V,ertreter der einzelnen 
' Mitgliedstaaten sind - wie schon ,erwähnt - an die Weisu•ngen 

ihrer Regierungen g,ebunden. Di-e Generalversammlu,ng hat nicht 
allumfassende Befugnisse, obwohl sie in allen die Satzung be· 
treffenden F,ragen Beschlüsse faßt. Sie ist wohl das I e i t e ,n d e
O r g a n  d e1r U N O, kann aber .nur E m p f ,e h l•u.ng en an 
d e  ,n S i c h e r h e i t s  ,r a t  richten. In "wichtigen Fragen 12" faßt 
die Generalversammlung die Beschlüsse mit Zweidrittelstimmen­
mehrheit der anwesenden und abstimmenden MitgH-eder. Daraus · 

(Fortsetzung auf Seite 1G) 
-----

!) Organisation der Vereinten Nationen für Erziehung, Wissenschaft und 
Kultur. 

10 \V/eltgesundheitsorganisation . 
11 Erndhrungs- und Landwirtschaftsorganisation. 
" "Wichtige Fragen" sind etwa die Empfehlungen über die Erhaltung des 

Friedens und der Sicherheit, die Wahl der nichtstdndigen Mitglieder des 
Sicherheitsrates, die Wahl der Mitglieder des Wirtschafts- und Soziolrntes, 
des Treuhandschaftsrates, ferner die Aufnahme neuer Mitglieder, die Suspen­
sion der Mitgliedschaftsrechte und die Ausschließung von Mitgliedern, wei• 
ters die Fragen des Budgets und des Treuhandschaftssystems. 

Die Ausgaben der Organisation werden von den Mitgliedern in einem 
von der Generalversommlung festgesetzten Verhältnis getragen. Ein Mitglied 
der Vereinten Nationen, das mit der Zahlung seiner finanzie llen Beitrdge an 
die Organisation im Rückstand ist, hat kein Stimmrecht in der Generalver· 
sammlung, wenn die Höhe des Rückstandes den Betrag, der für die vor, 
hergeh0nden zwei vollen Jahre fällig war, erreicht oder übersteigt (auszugs­
weise Artikel 11 und 19 der Satzung), 

DIE FEINE ZIGARETTE MIT ROTEM MUNDSTl!ICI\ 

DIE ÖSTERREICHISCHE TABAKRE GIE 

ZEIGT IN IHREM PAVILLON AUF DEM 

MESSEGELÄNDE DIE HERSTELLUNG DER 

ASTA-ZI GARETTE 

PEZ aus der PEZ-BOX steigert 

die Leistungsfähigkeit •und schallt 

Kraftreserven 1 �shalb: Frisch 

bleiben und Nerven stärken 

mit PEZ aus der PEZ-BOX ! 
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Qendarmenmord -in ___ Messern 
Von Gend.-Oberleutnant KARL STEINÄCHER 
Kommandant der Erhe'bungsabteilung . des' landes-gendarmeriekommandos für Niederösterreich 

Wiederum hat di-e österreichische Bundesg·endormerie 
ein Qpfer treuester PflichterfüHung z;u bekkigen. Der K,om­
mandant der Gendarmerieexpositur Messern, Bezirk Horn, 
Ni•ederösterreich:, Gend.-Potrouilfenleiter Ferdinand Au t h­
r i -e d starb in Ausübuns seines schweren Di-enstes durch 
Mörderhand. Patrouill·enleiter Authried ist das 106. Opfer 
der Bundesgendarmeri•e seit 1945. 

Gendarm. Ernst K I e t  z I der Gendarmerieexpositur 
Messern hatte am 21. Au_gust 1953 den Bef.ehl .,erhalten, 
eine neunstündige Patrouille du·rchzuführen. Er. wurde 
vorschriftsmäßig vom Postenkommandanten Patrouillenleiter 
Au t h r i e d in den Dienst abgefertigt und war mit Pistole 
bewaffnet. 

Gegen 18.45 Uhr kam Gendarm K le t z l  in der Nähe 
des Flußlaufes der Taffa beim sogenannten "Schwarzen 
Stein" vorbei. Beim Fluß bemerkte er drei Männer, wel·­
che sich wuschen, und K I e t  z I war erst der Ansicht, 
es handf,e sich -um. drei Arbeiter aus dler in der Nähe 
befi.ndlichen Ortschart Gmb. Al!S er feststellte" daß es 
sich um drei Fremde handelte, wel-che keinen vertrauens­
erweckenden Eindruck machten, wollte er Jie anhalten, 
doch die drei ergriffen sofort die Flucht. Gendorm 
K I e t  z I sprdng über den Fluß und nahm die Ver­
folgung der drei Flüchtigen auf, welche nach Ankün­
digung des Waffengebrauches stehen· blieben. Gendarm 
K I e t  z f forderte die drei ouf,. zur Perf.ustri•erung a.uf 
den Posten zu kommen •und -eskortierte sie mit gezogener 
Pistole zur Expositur Messern. 

In der Ortschaft Messern ersuchte Gendarm K I e t  z 1 
einen ihm bekannten Knaben, er soll Patrouillenleiter 
Au t h r i -e d verständigen, er mög,e sogleich ouf den 
Posten kommen. In der Zwischenzeit eskortierte Gendarm 
K 1-e t z I die drei Männer zur Expositur, suchte in den 
Fahndungsbehelfen nach und stellte fest, daß einer der 
Männer im Zentralpolizeiblatt zur Abschaffung aus dem 
ganzen Bundesgebiet ausgeschrieben ist. Inzwischen kam 
Patrouillenleiter Au t h r i e d in die Kanzlei der Expo­
situr. Gendarm K I e t  z I meldete ihm, daß er die drei 
Männer im Waldgebiet von Grub aufgegriffen und zur 
Perh,strierung z,ur Expositur gebracht habe. Patrouillen­
leiter A ·u t h r i e d richtete nun dn .di,e drei die zu,r Per-

. lustrierung notwendigen Fra.gen UJnd ließ sich di,e Per­
sonalpapi-ere vorweisen. 

Als Patrouillenleiter Au t h r i e d an Ehr-entraut di,e 
Frage ,richt-ete, ob ,er eine Wof�e bei sich habe, v,erneime 
dies E h r e n t r a u t, doch F i s c h -e r  zog ganz (Jn­
vermittelt aus seiner inner,en Rocktasche ei,ne Pistol,e. Mli'� 
den Worten: "Aber ich habe eine, rühren Sie sich 
nicht, sonst krachts !" richtete er die Pistole gegen die 
beiden Gendormen, sprang auf und stell-te sich vor die 
Eingangstür. 

Au t h r i e d sprang nun gegen F i s c h e r, um ihm die 
Pistole zu entreißen. F i s c h e r bückte sich etwas und 
A u t h r i ,e d konnte ihn dn der Schulter fassen. F i­
s c h e r  schoß nun dUS der gebückten Hal·tung, •dUS ,einer 
Entfernung von zirk? 30 cm , auf A-u t h r i e d, wer-

eher s·etroffen zu Boden sank. Inzwischen versetzte Ge,n­
darm K I e t  z f dem F i s c h e r· einen kräftigen Schlag 
in den N,acken, daß dieser zu Boden stürzte. F i s c h er 
drückte jed:ich noch im Fallen die Pist-ole ab hatte 
<1ber e·inen Versager. Auf dem Boden liegend 'entglitt 
F i s c h -e r di,e Pistole, welche zi•rka 20 cm v,on seinen 
Fingerspitz,en zu lieg,en kam, er konnte s'ie aber nicht 
mehr erreichen, da ihn Gendarm K I e t  z I bereits über­
wältigt hatte. Inzwischen war der ehemafige Gendarm 
G ö r  g in die P-ostenkanzfei eingetreten, bückte sich 
blitzartig um die am Boden Hegende Pistole und ,rich­
tete sie gegen Müll-er, Ehrentraut und Fischer. Genda-rm 
K I e t z I konnte nun die Schließketten anlegen. 

Der sofort herbeigerufene Gemeindearzt konnte Pa­
troui ll·enleiter Au t h r i e d nicht mehr helfen, er w0r 
inzwischen den erlittenen Verl·etzungen erlegen. 

Bei der Einvernahme gab der Täter an, er habe mit 
Absicht gehandelt -und hatte vor, sich jeder Anhal-tung 
mit Waffengewalt zu widersetzen. 

* 

Am �3. August 195.3 fand i� Messern unter gro­
_ ßer Beteiligung der Bevol·kerun.g. die Beerdigu,ng von Pa­
trouiHenleiter Au t h r i e d statt.. An den Begräbnis­
feierlichkeiten nahmen Staatssekretär G r d f, i,n Vertretung 
des abwesenden Bundesmi,nisters für Inner-es d'er General­
direktor für die öffentliche Sicherheit Sektionschef 
K r e c _h f e r, Gendarmeriez,entral·kommandant General Dok­
tor K i m m ,e 1, der Sicherheitsdir-ektor für Ni1ederöster­
reich Oberregierungsrot Dr. S _c ho b e f, Landessendar­
meriekommandant Oberst K r e 1 1, der Stellvertreter des 
.Landesgendarmeriekommandanten und Kommandant der 
Gendarmeriezentralschul·e Oberstleutnant K ,u n z der 
Kommandant der Gendarmerieschule des Bundes�inist.e­
riums für Inneres Major K ä s so�ie eine Abordnung der 
niederösterreichischen Gendarmeri,ebeamten teil. Die Ehren­
kompanie wurde von der Gendarmerieschtlle des ßu,n­
desministeriums für Inneres, der Kondukt von der Gen­
darmeriezentralschul·e Horn gestellt. Bundesminister Oskar 
H e  I m e r  kondolierte der Witwe des Patrouil lenleiters 
Authried fernschriftlich zu dem schweren und unersetz­
lichen Verlust. Nach Abschiedsworten des Landesgen­
darmeriekommandanten und eines Vertreters der Ge­
werkschaft der Gendarmeri,ebeamten ergriff Staatssekretär 
Graf das Wort und gedachte d•er _verdienstvoll-en Tätj,g­
keit des Toten, der sich stets ols einsatzbereiter Beamter 
bewährt hat. Namens der Bundesresierung dankte der 
Staatssekretär dem Verstorbenen für seine Liebe zur 
'Heimat ·und treue Pflichterfülhmg. 

Unter den Klängen "Ich hott' ei-nen Kameraden", ge­
spielt von der Gendarmeriemusik des Landesgendarmerie­
kommandos für Niederösterreich; senkte sich der Sarg 
des ermordeten Gendormen i,n di-e Tiefe, bet.rau·ert von 
der Gattin, drei Kindern und allen jenen Personen, die 
dem Toten die letzte Ehre erwiesen haben. 

TEXT ZU NEBENSTEHENDER BILDSEITE: 

B i  J d 1 : Der Sarg mit dem Toten verläßt die Postenkanzlei. Davor hat der Kondukt der Gendarmeriez�ntralschule Aufstellung genommen 
B i  I d 2, Die Ehrenkränze. Der Kranz des Bundesministers, des Staatssekretärs, der Generaldirektion für die öffentliche Sicherheit, de, Gen­

darmeriezentralkommandos, der Sicherheitsdirektion, des Landesgenda,meriekommandos, der Gewerkschaft - B i  I d 3: Die Ehrenkompanie 

der Gendarmerieschule des Bundesministeriums für Inneres leistet dem toten Kameraden die Ehrenbezeigung - B i I d 4 : Unter den­

Trauergästen befanden sich (von links nach rechts): Generaldirektor für die öffentliche Sicherheit Sektionschef· Krechler, Staatssekretär 

Graf, Gendarmeriezentralkommandant General Dr. Klmmel. In den weiteren Reihen, Landesgendarmeriekommandant Oberst Kreil, der Stell­

vertreter des Landesgendarmeriekommandanten und Kommandant der Gendarmeriezentralschule Oberstleutnant Kunz und der Kommandant 

der Gendarmerieschule des Bundesministeriums für Inneres Major Käs - B 1 1 d 5 : Gendarmeriepatr(!uillenleiter Authrieds letzter Weg 
B i J d 6 : Blick auf den Trauerzug, dem sich auch eine Abordnung der freiwilligen Feuerwehr angeschlossen hatte, Photos: Gendarm Stagl. 



Der Kraftfahrzeuglenker N. wurde vom Bezirksgericht W. 
wegen l.Jeber.tretlfng gegen die körperliche Sicherheit nach 
§ 431 StG veru1rteilt, weil er im Nebel bei Dunkelheit auf einer 
Landstraße schnell und unvorsichtig gefahren war ,und dadurch 
ei.nen Verkehrsunfall herbeigeführt hatte, wobei er ,einen Rad­
fahrer mit dem vorderen :rechten Kotflügel erwischt u:nd zu Falt 
gebracht hatte; der Radfahrer wurde glücklicherweise .nur leicht 
verletzt. Der Verurteilte bekannte sich nicht schuldig und er­
klärte, er habe den Radfahrer, dessen Fahrrad keine Blendlinse 
gehabt habe, erst so spät bemerkt, daß er den Unfall nicht mehr 
habe verhindern können. Dieser Vera,ntwortung hat das Gericht 
mit der Begründung keine Bedeutung bei gemessen, daß der An­
·geklagte bei Nebel nlJlr hätte so schnell fahren dürfen, daß �r sein 
Fahrzeug •rechtzeitig zum Stehen hätte bring•en können. Die Fahrt 
im Nebel endete somit mit der Verurteilung des unvorsichtigen 
Motorfahrers.

Die Fahrt im Nebel ist immer •eine erhöhte Gefahr und er­
f.ordert schon im ·eigenen Interesse eine erhöhte Aufmerksamkeit 
und entsprechende Vorsicht. Wer diese Vorsichten unterläßt 
u,nd ,einen Verkehrsunfall vermsacht, handelt fahrlässig und wird 
unter der Voraussetz;ung der §§ 431, 335 StG gerichtlich straf­
bar. Die Strafbarkeit wird durch di·e allgemeine Fahdässigkeits­
regel des § 335 StG begründet, wonach als gerichtlich straf­
bares Delikt jede Handlung oder Unterl,assung a,nZ!usehen ist, 
von welcher der Handelnde schon nach ihren riatµrlichen, für
jedermann leicht erkennbaren Folgen oder vermöge besonders 
bekanntgemachter Vorschriften oder nach seinem Stande, Amte, 
Berufe, Gewerbe, seiner Beschäftigung oder überhaupt ,nach sei­
nen besonderen Verhältnissen einzuseh·en vermag, daß sie ei,ne 
Gefahr für das Leben, die Gesundheit oder körperliche Sicher• 
heit von Menschen herbeizuführen oder zu vergrößern geeignet 
sei. Die bekanntgemachten Vorschriften, auf di,e § 335 StG ver­
weist, sind im Straßenpoliz.eigesetz bzw. der Straßenpolizei­
verordnung und in der Kraftfahrverordnu:ng enthaften. 

Neben der allgemeinen Verha,ltensregd, wonach jedermann 
auf der Straße verpflichtet ist, Rücksicht auf den Straßenverkehr
zu nehmen und die zur Wahrung der Ordnung, Sicherheit und 
Leichtigkeit des Verkehrs erforderliche Vorsicht ,und Aufmerk­
samkeit anzuwenden, hat der Motorf.ahrer im besonder,en die 

Vorschriften über die Geschwindigkeit u.nd di.e Beleuchtu.ng 
seines Fahrzeuges zu beachten. Nach § 94 der Kraftfahrver­
ordnurng ist während der Dunkelheit oder bei s t a r k e m Ne, -
b e I das Kraftfahrzeug (Anhänger) yorschriftsmäßig zu beleuch­
ten, doch kann di·e Befeuchtung beim Halten (Parken) des Kraft­
fahrzeuges (Anhängers) an hell erfeuchteten Orben abgestellt 
werden. Wenn infolge der Ladung (zum Beispi,el bei Langgut­
fuhren) der Lichtschein des Decklichtes nicht deutlich sichtbar 
ist, so ist an der Rückseite des Fahrz,eu.ges oder an der Ladung 
ein besonderes Licht so anzubrhngen, daß der Lichtschein und 
das Ende der Ladung von hinten leicht zu sehen ist. An Stell,e 
dieses Lichtes kann an der Ladung eine Blendliinse von gelb­
roter Farbe angebracht werden. Di·e vorgeschriebenen Beleuch­
tungsvorrichtungen ,und die Blendli1nsen müssen stets unverdeckt 
sein. Nach § 19 der Kraftfahrv,erordnu,ng muß jeder Kraftwagen 
mit zwei gleich stark feuchtenden Scheinwerfern versehen sein, 
die bei Dunkelheit eine wirksame Bdeuch-tung der Straße nach
vorne auf ·eine hinreichende Entfernung .ermöglichen. Wenn der
Kraftwagen ,eine Geschwindigkeit von mehr als 30 KUometer i,n 
der Stunde entwickeln kann, muß die Straße auf mindest 100 m, 
sonst auf mindest 25 m ausreichend beleuchtet werden können. 
Die Beleuchtung ist ausreichend, wenn auf die angegebenen Ent­
fernungen jedes Fahrthindernis auf der Straße vom Fahrzeug aus
wahrgenommen werden kann. Die Scheinwerfer müssen in glei­
cher Höhe und im gleichen Abstand von der Fahrzeugmitte an-

Von Rechtsanwalt Dr. HANS KREHAN 

Stockerau, Niederösterreich 

geordnet sein. Auf die näheren Vorschriften bezüglich der vor­
schriftsmäßigen Beleuchtun·g kann hier nicht eingegangen werden, 
sondern es soll diesbezüglich nur auf die §§ 19 und 23 der 
Kraftfahrverordnung verwiesen und nur abschließend festgehal·ten 
werden, daß eine Nichtbeachtung dieser Vorschriften im Falbe 
eines Unfalles als strafbare Fahrlässigkeit angesehen wird, wenn 
der Kausalzusammenhang zwischen dem Unfall und der Nicht­
beachtung dieser Vorschriften gegeben ist. In erster Linie muß 
also bei Nebel die Beleuchtung des Fahrzeuges den Vorschriften 
entsprechen. 

Es genügt natürlich ,nicht, daß der Motorfahrer sich damit 
zufriedengibt, wenn die Beleuchtung des Fahrzeug•es vorschrifts­
mäßig ist. Die vorschriftsmäßige Beleuchtung sotl nur eine gewisse 

Garantie der Sicht geben. Der Fahr,er muß außerdem die Be­
leuchtung mit der Geschwindigkei,t in Einklang bring.en. Er darf 
nicht schneller fahren, als dies seine Beleuchtungs- und Sichtver­
hältnisse erlauben. Nach § 91 der Kraftfahrverordnung hat der 
Fahrer im allgemeinen die Fahrgeschwindigkeit so zu wählen, daß 
dadurch keine Gefährdung der Sicherheit von Personen und 
Sachen vernrsacht wird und er in der Lage bleibt seinen Ver­
pflichtungen bei Führung und Bedienung des Fahrz�uges Genüg ,e 

zu leisten und die an der Straße aufgestdlten Warnungs-, Vor­
schrifts- und Hinweistafeln wahrzunehmen. Wenn Nebet herrscht 
oder wenn bei Dunkelheit die am Fahrzeug angebrachte Beleuch­
tungseinrichtung das Erkennen der an der Seite der Straße auf­
gestellten Verkehrszeichen nicht in genügender Weise ermöglic'.ir; 
ist die Geschwindigkeit entsprechend herabzusetz•en. �j' Besonders bei Nebel kann sich der Kraftfahrer leicht irren,· 
wenn . er _die En�femunge�. schätzt. Die Fahre� behaupten oft, 
daß sie nicht weiter als funf Meter gesehen haben. Sie ahnen 
nicht, daß sie gerade du:rch ·eine solche Angabe ihren Schuld, 
spruch bewirke11 können. Wenn nämlich ein Motorfahrer bei 
starkem Nebel nu-r eine Sicht auf fünf Meter hat darf er nur 
im Schritt fahren; ein größeres Tempo würde bereits eine Gefahr 
bedeuten. Hätte er aber wirklich nur eine Sicht auf fünf Meter 
und wäre ein Unfatl eingetreten, dann müßte man schon auf 
eine übermäßige Geschwindi�keit schließen. Abgesehen also 
davon, daß solche Angaben in der Regel nicht den Tatsachen 
entsprechen, schaden sie dem Angeklagten überdi,es rnoch. Er
leistet sich einen schlechten Di·enst, wenn -er die Schuld an 
dem Unfall hauptsächlich oder gar ausschli,eßlich dem starken 
Nebel zuschi,ebt. Der Nebd ist auch schon dann für den Ver­
kehr sehr gefährlich, wenn di.e Sicht 50 m oder 100 m beträgt. 
So legt zum Beispi,el bei einer Geschwindigkeit von 72 km in 
der Stunde ein Fahrz•eug 20 m in der Sekunde zurück. Das 
bedeutet nun, daß zwei Fahrz,euge bei einer Nebelsicht von 
100 m bei einer Stundengeschwindigkei,t von 72 km sich bereits 
nach 2¼ Sekunden .begeg,nen würden. Eine bes·ondere 
Gefährd�ng im Nebel liegt bei Nacht vor, da man bei Tag 
auch bei starkem Nebel weiter sieht als bei Nacht. Bei Nacht 
ist es noch am zweckmäßigsten, mit abgeblendetem Licht zu 
fahren. Bei Einschaltung der Scheinwerfer errichtet der Nebeil 
mitunter eine geradezu undurchdringliche Wand. II' . Die . Fahrt im Nebel. bringt also eine erhöhte Gefährdung rr,._ 
sich. Die dadurch bedingten schlechten Sichtverhältnisse müssen 
mit der Geschwindigkeit in Einklang gebracht werden. Di,ee 
Gescbwindigkeit muß der Beleuchtung angepaßt werden. Eine 
besondere Vorsicht ist unbedingt geboten. Bei Außerachtlassung 
dieser Vorsichten, die besonders auf die Geschwi,ndigkeit und 
die Beleuchtung abgesteHt werden müssen, kann nicht nur leicht 
ein schwerer Verkehrsunfall •entstehen, sondern der Fahrer außer. 
dem noch straffäll!ig werden. Die Beachtung der bezüglichen ge­
setzlichen Vorschriften is:t daher ein ,unbedingtes Gebot jedes 
verantwortungsbewußten Kraftfahrers. 

NEUEINFCJHRUNG BEI MILLER; 

flb rofort für olle oktloen uno penrtonierten &enilormeriebeomten EinkoufserleidJterung ilurdJ unrere Kaufkreditaktion. 
Auskünfte bereitmilligft in unJerer lil'ditobteilung. 
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geHda1'me1'ieBeamte1' 
aed LeBeHd1'ette1' 

Von Gend.-Major GERHARD KOBBE 

Landesgendarmeriekommando für Vorarlberg 

Gendarmeriepatrouillenleiter Karl B ö s  c h des Gendarmeri,e­
postens Höchst, Bezirk Bregenz, st.and am 25. Juni 1953, im 
Patrouillendienste in der Ortschaft Gaißau, <Unmittelbar an der 
Brücke über den Alten Rhein, der dort die Grenz,e zwischen 

Hier stand Patrouillenleiter Bösch auf dzr österreichischen Seite der 

Straßenbrücke Gaißau-Rheineck, als er das ins Wasser gestürzte Kind 

wahrnahm. Im Hintergrund der Landungssteg auf Schweizer Seite, von dem 

das Kind hineinfiel. 

Oesterreich ·und der Schweiz bildet. Um 16.20 Uhr wurde Bösch 
durch ,rnfgeregtes Schreien ,eines etwa vierjährigen Mädchens 
aufmerksam, daß .auf der Schweizer Seite des Flusses, und zwar 
etwa 90 Meter stromab der Straßenbrücke, ein Kind in den der­
zeit hochgehenden Rhein gestürzt und am Ertrinken war. Kl!rz 
entschlossen lief Bösch über die Brücke nach Rheineck, Schweiz, 
entl.edigte sich während des Laufens der Rüstung, des Mantels 
und der Uniformblus•e und sprang unterhalb der Landungsbrücke, 
von der das Kind ins Wasser gefallen war, in den Rhein, der 
an dieser Stelle vier bis fünf Meter tid ist. infolge andauer,n­
der Regenfälle führte der Fluß trübes Hochwa,sser, so daß das 
bereits untergegangene Kind nur zeitweilig sichtbar war. Patrot;i 1-
lenleiter Bösch k,onnte das gerade kurz wieder aufgetauchte Kind 
schwimmend erfassen und an das Schweiz,er Uf,er bringen, wo es 
von einem herbeige,eilten, aber des Schwimmens unkundigen, 
schweizerischen Grenzwachorg.an in Empfang g.enommen wurde. 
Bei dem schon bewußtlosen Kinde handelte es sich um den 
dreieinhalbjährig·en Eugen Bänzig,er, der das einzi,ge Kind des 

Der Retter mit dem kleinen Eugen Bänziger. 

Messerschmiedes Bänziger in Rheineck, Schweiz, ist. Das Kind 
hat das Bewußtsein bald wieder erlangt, konnte seinen glück­
lichen Eltern übergeben werden und hat keinen weitere.n kör­
perlichen Schaden genom'rnen. 

Die wacker,e Tat des Patrouillenleiters Bösch wurde in P,r,esse 
und Oeffentlichkeit ,entsprechend gewürdigt. Di.e Generaldi,rek­
tion für die öffentliche Sicherheit sprach ihm die bdobende 

Etwa 150 Meter legte Patrouillenleiter Bösch im Laufschritt zurüd<, um 
an diese Stelle des Schweizer Ufers zu gelangen, von der aus er in den 

Fluß sprang. 

Anerkennung aus. Di,e Behörden an beiden UFenn des Rh.eines 
haben dem Lebensretter auch den "unbefugten, bewaffineten 
Grenzübertritt" nicht verübelt, sondern sich über den beherzten 
Gendarmen aufrichtigst gefreut. Photo, Spang, B,egenz 

muJeumsoteonom tu .»ouetn 
Von Gendarm JOHANN MAYER 

Erhebungsgruppe des Landesgendarmeriekommandos für Salzburg 

Die unten abgebildete Kopfappl,ik wurde im Jahre 1933 am 
Dürnberg, Hallein, gefunden. Es war ein ejnmallg.er Fupd solcher 
Art aus der K,eltenz-eit und stellt daher geschich.tlich einen un­
ersetzlichen Wert dar. Der Fund ist aus Bronze gegossen ,und 
zeigt die linke Seite eines bartllosen Männerk,opfes in ProFi.1-
ansicht. Die Länge ist 4.4 cm und die Breite 2 cm. 

Im Jahre 1950 wurde die Applik vom Stadtmuseum HaHein 
erworben und fand zur allgemeinen Besichtigung ihren Platz in 
der prähistorischen Abteilung dieses Museums. 

Am 30. Juni dieses Jahres wurde von der Verwaltung des 
Museums der Abgang dieses wertvollen Fundg,egenstandes fest­
gestellt und beim Gendarmerieposi!en HaHein di,e Di,ebstahls­
anzeige ,erstattet. 

Man vermutete, daß der Diebstahl nur von einem Liebhaber 
aus Sammledeidenschaft verübt wurde. Die Tatzeit konnte nicht 
genau ang,egeben werden

_. 
Das i� M�seum aufliegende Besuchei_r­

buch wi,es für die fragliche Zeit z1,rka, 150 Personen auf. Die 
Erhebungstätigkeit erfon;ler�e daher für die .. Genda:meri,e eine 

Fülle mühseliger Kl,einarbe1t. Nach Ueberprufung emes großen 
Personenkreises führten die Erhebungen zu einem dreizehnjäh­
rigen Knaben, von dem bekannt war, daß er für . di·e Sammlung 
vorgeschichtlicher Funde sehr großes lnter,esse z,e1gt. Nach kur­
zer V-ernehmung war der Knabe auch der Tat geständig, indem 
er erklärte daß er die Applik anläßlich eines Museumsbesuch,es 
a,U.S der V{trine genommen habe, um sie ru Hause abzuzeichnen. 

Der wertvolle Gegenstand, der du,rch das Abhandenkommen 
eine schmerzüch-e Lücke in die Sammlung vorgeschichtHcher 
Funde gerissen hatte, konnte nun wieder dem Museum der 
Stadtgemeinde Hallein übergeben werden. 

Die entwendete Koplapplik. 
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Diensthund eer.fo lg e

Wie sc:h-On in verschiedenen Abhandlu·ngen immer wieder 
z•um Ausdruck gebracht wurde, ist die Arbeit des Diensthundes 
bei der Aufklärung strafba1rer Handlungen oft unerläßlich. Beim 
Zusammentreffen verschi,edener Vor,3Ussetz.urngen sind, wie aus
den Di•ensthundest<ltistiken ersichtlich, in den meisten Fällen 
Erfolge zu erzielen. Es kommt immer wi·eder nur darauf an, 
daß jeder der Beteiligten sich seiner Aufg�be ,un9 des Ernstes der
Angdeg•enheit bewußt war und <1uch pf11chtgemaß gehandelt hat. 

Zu den Vor<1ussetz,ungen für einen erfolgreichen Dienst­
hundeeinsatz gehören die volle Eignun� des Hund�s, entsp�e­
chende Führung desselben, di•e zu� Zeit der !. at . 6 1s zum Ei.n­
satz des Hundes herrschenden W1tberungsv,erhaltn 1sse ·urnd ent-
sprechende Sicherung des Tatortes. 

Als Beweis für die obigen Behauptungen werden na:h­
stehend aufeinanderfolgende posi,tive Ei,nsätze der Gendarmene­

diensthündi,n "Nuri v,on Rebenland" unter . der . Füh�.u,ng �es 

Gendarmen Werner Fleisch des Postens Melk in N1ederosterre 1ch

aufgezeigt. 
Nuri vom Rebenland 

W i I d d i e b s t a h 1 : In der Nacht zum �4. _Nov-E:!11ber 
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ERNST KATZINGER 
BORO MASCHINEN 

WIEN, 1„ LIUENGASSE l - TEL R 24 3 94. R 22 1 39. R 23 3 26 

AN ALLE 
BEDARFST�GER DER WIRTSCHAFT 
IN OSTERREICH 

Betrllff: PRODUKTIVIT�TI 
Leistungssteigerung - 1Costen1enkung nur durch mo­

dernste WERKZEUGE der 8etriebswirtsdioft, 

ASTRA-SALDIER- und BUCHUNGSMASCHINEN 
Vollautomptisdle Saldenon1chrift 1 _ bis 16 Regider 

'HAMANN-Unlversal -RECHENMASCHINEN 
. Elektrovoll�utomot Modell T 9z8x 16, Handmodell Menus 

- outomahsche Division 1 

SIEMAG-SCHREIBMASCHINEN 
Pico-, Pe,f. und Roumsporsdirlft 24 32,, 46 wagen · ' cm Bre1t-

CfTOG RAf-A DRESSIERMASCHINEN Hand- un� elekfdsdie ModefJe„ Zink- und leichtmetalf. pfotten„ eigene Prögerei 
�ffe rte, Vorführun g, Berot·un g Q8�eitwill' Eigene Fochwerlc s tötte 1 95t• 

MH beste'.' Empfehlungen 
EltNST l(ATilNGER

B0ROMASCHtNEN 

Von Gend.-M.ijor ANTON HA TTINGER 
Gendarmerie-Z�ntralkommando 

Durch diese Arbeit erschien der Sohn der Eheleute N. als 
des W.ilddieb stahls überwi,esen. 

D i e b s t a h 1 : In den Vormittagsstunden des 26. Novem­
ber 1952 wurde aus der Wohnung des Werkzeugmachers Ferdi­
nand· Z. in Schönbühel an der Donau durch unbekannte Täter 
?,us d.7,m Kasten ein G�ldbetr<1g in der Höhe von 400 S gestohlen. 

Nun wurde herbeigeholt, an der Kastentüre angesetzt u.nd 
verfol�te von �-ort . di,e . Fährbe innerhalb des Wohnhauses ztJ_ 
v.�rsch1·edenen Rauml 1chke 1te�, bis sie schließlich zur Wohn�•

. 
1· 

tur der Angela W. kam, d1,e Türe selbst öffnete und die � 
genannte v•erwi,es. 

Di•e überz,eugende Arbeit der Hündi.n führte schließlich zum 
Geständn1is der Täterin. 

E i.nb r uc h s v•e r s uc h: Am 2. Jäl)ner 1953, gegen 
� Uhr 30, "'.'urd� ver:ucht, .in das Gastha•us des N. Gu·gerell 
1n Loosdorf in N1ed,eroster,r,e 1ch nach Eindrücken von 4 Fenster­
scheiben einzubr-echen. Durch das Verhalten des Haushundes 
wurden di,e Täter V•erscheucht. Anschli·eßend versuchten di •eselben 
Täter in das Gasthaus des N. Bugl in Loosdorf ,ebenfalls durch 
Eindrücken von Fensterscheiben ei·nen Einbruch. Die Dienst­
hündin "Nuri" wurde am erster-en Tatort <1ngesetzt ,und ver­
folgte di,e Fährte bis zum Gastl,,aus des Bugl •und von d rt 
bis in die Siedlung "W,est", wo si•e d�n dort wohnhaf�n 
Alois St. in seiner Wohnung verbellte. St. gestand die Tat g,e­
meinsam mit einem gewissen Jos,ef P. begang,en zu' haben 

G e w o  h n h e i t s b e t r ,ü g ,e r : Am 4. Februa•r 1952 · zirka 
11 Uhr 40, versu5'1te e!ne G_�ndarmeri,epatrouilre vom 'Posten 
Melk des als Gewohnhe 1tsbetruger kurrendierten Maximilian B 
aus W. habhaft zu werden. Beim Erscheinen der Patrouille ' i� 
der Unterkunft des Gesuchben konnte festgestellt werden d ß 
sich di•eser vor zirka zwei Stunden unbekannt wohi.n, e�tfer�t 
hatte. Nachdem der Verdacht best<1nd, daß B. geflüchtet w 
wurde die Di•ensthündin "Nuri" angeliordert •und an der Schr°F� 
stelle angesetzt. Die Hündin verf-9lgte die Fährte durch Wiese

a 

Wälder ,und durch di,e Ortschaften Kollap•riel, Rosenfeld W�' 
selbach ,und Wegscheid, wo si•e bei -einem Anwesen Halt malJ!" 
und in die Küche ging. Dort konnte f,estg,estellt werden, daß v .,, 
längerer Zeit ein Unbeka?inber um Essen gebettelt hatte. Na% 
der gegebenen Personsbeschreibung war es klar, <älaß d 
Gesuchte eing,ekehrt war. Die Hündin wurde nochmals a e� 
gesetzt und verfolgte di� F?hrte. we(�-er bi;: zum Anwes•en : 
Wegsch,eid Nr. 2, wo s�e in„ d1,� Kuche fuhrte und der Ge­
suchte beim Tisch saß. Die Hund1n l,,atte den kurr,endi·erten B 
einwandfrei verwiesen. 

Der gesuchte B. wurde verhaft-et und es konnte!') ihm 51 straf­
bare Handlungen nachg,ewi,esen werden. Di•e von der Hündin 
ausgearbeibet-e Str-ecke betrug 12 km. 

E i n  b r u, c h s d i •e ,b s t <l h 1: In der Nacht zum 25. Fe­
bruar 1953 wurde im Postenrayon Mitterarnsdorf in Nieder­
österreich ,ein Einbr.uchsdi,ebst�hl verübt, bei dem fünf •reinrassigP.
Zuchthasen im Werte v,on zirka 450 S entwendet wurden. 

Di•e Diensthündin "Nu•ri" wurde <lm Tatort angesetzt, V·on 
wo si·e die Fährte bis z,uni Anwesen des Landwirtes N. H 
verfolgte. Der Sohn des Wirtschaftsbesitz•eirs k�nnte als Täte�• 
eru-iert werden, das Gut wUJrde zustande gebracht. Di,e Fährte 
hatte ,ej.n,e Läng,e von 2 km. 

,V e rb r e e::h·e ,n d ,e s  Diebs t a h l s: Am 24. März 1953 
gegen 6 Uhr, wurden auf d-er Bu;ndesbahnst�ecke zwischen Emmers'. 
dorf und Rollfähre Melk mehr-ere Schneeplank,en beschädigt ,und 
gestohlen . "Nuri" wurde am Tatort ang.esetzt und verfolgte 

die Fährt,e bis z,um Bahn'hofgasthaus, wo der dort bedienstete 
Fr(rnz D. als Täter verhaftet w,erden konnte, 

�@IDr1 rt©oornm w�rr�l1l1 
durch 

Jltrom 

A'!I 11. Juni 1953, abends, ereignete sic•h in Me,ngersdorf, 
Gemeinde Bad Hall, ein tödlicher Unfall durch elektrischen 
Strom. Die vierzehnjährige Landwirtstochter Anna G. streifte, 

Hühnerstall mit Auslauf und der herunterhängenden Lampe. 

an der linken Hand (Stromeintrittstelle). 

Von Gend.-Kontrollinspektor HEINRICH SEIDL 
Bezirksgendarmeriekommandant in Steyr, Oberosterreich 

als sie einen zum elterlic.hen Wohnhaus gehörenden Hühner• 
stall abschloß, an einer unsachgemäß angelegten Lichtleitung, 
geriet dabei in den Stromkreis und wurde auf der Stelle ge­
tötet. Der Vorfall ist insofern sehr bedauerlich, als er auf einen 
ausgesprochenen unglücklichen Z·ufall zurückzuführen ist. Oft 
schon früher hatte die weit jüngere Schwester der Anna G. den 
Ausla·uf im Hühnerstall verst•opft, ohne daß jemals das geringste 
geschehen wäre. Die Verunglückte hat mit der linken Hand den 
Liohtleitungsdraht mit der Lampe etwas zur Seite geschoben, 
um leichter vorbeigehen zu können und dabei versehentlich auf 
eine unisolierte Stelle des Drahtes gegriffen. Da der Stallfußboden 
betoniert ist, der Boden f.e'lJcht und die Verunglückte barfuß war, 
waren alle Voraussetz.unge,n gegeben, die z.u ihrem Tode führ­
ten. An der linken Hand und dem linken Fuß fanden sich deut­
lich erkennbare Brandmarken, welche die Todesursache durch 
elektrischen Strom bewiesen. 

· 
Obwohl immer wied.:r darauf hin-

Berührungsstelle. 

gewiesen wird, daß bei. der Handhabung von elekt;ischem Strom 
bei Verlegung von Leitungen und Kabeln usw., die behördlichen 
Vorschriften genauestens einzuhalten sind, werden diese be­
dauerlicherweise vielerorts nicht beachtet und so kommt es dann. 
zu den niehr oder weniger schweren Unfällen durch elektrischen 
Strom, deren tragischste Fälle mit dem Tode des Betrofknen 
enden. In diesem Zusammenhang sei noch darauf hingewiesen,· 
daß bei· derartigen Unfälle,n ein Erhebungsbericht für· die "Zen­
tralstatistik elektrischer ·Unfälle" an das Bundesministerium für 
Handel tm� Wied�raufbau, Wi�n 1, Stubenring 1, eim;u�enden ist. 

Siromoustr1llstelle. 

Photos: Gend.-Patrouillenleiter Felix Doblhofer, Gend.-lichtbildstelle Steyr. 



"Das Wichtigste über die Organisation der Vereinten Nationen" 
(Fortsetzung von Seite 5) 

folgt, daß die Großmächte in diesem leitenden Organ der UNO 
keine Privilegien besitzen. 

Wie kann r.iun O e  s t e r  r e i c h  eine di,e Weltöffentlichkeit 
inter,essierende Frage v o r  d i e  V e,r e i n t e n  N a t i o n e n  
bringen? Gemäß Artikel 10 der Satzung kann die Generalver­
sammlu·ng jede in den Rahmen der Satzung faHende Frage oder 
Angelegenheit erörtern und darüber Beschlüsse fassen. Diese Be­
schlüsse, die aber nur den Rechtscharakter von Empf.ehlungen 
haben, kann die Generalversammlung an die Mitgli,eder oder an 
den Sicherheitsrat oder an beide richten, s o  f e ·r n nicht schon 
der Sicherheitsrat mit einer konkreten Frage befaßt ist. Diese 
Einschränkung läßt schon die große Machtsteliung des Sicher­
heitsrates erkennen. Da nun Oesterreich keinen Vertreter in der 
Generalv-ersammlung hat, muß es immer wi,edef befreundete Na­
tionen, die Mitgli,ed der Ver-einten Nationen sind, ersuchen, 
sich für Oesterreich in der Generalversammlung einzusetzen. Nur 
bei Vorliegen eines schwerwi.egenden, die Aufrechterhaltung 
des Weltfriedens und der internationalen Sicherheit gefährdenden 
Streitfal:les kann Oesterreich direkt - auch als Nichtmitglied -
die Aufmerksamkeit des Sicherheitsrates oder der Generalver­
sammlung auf sich lenken (Artikel 35 Absatz 2 der Satzung). 
Oesterreich wäre in einem solchen Fall-e verpflichtet, schon im 
vorhinein die in der Satzung vorgesehene "Verpflichtung für eine 
friedliche Regelung" anzunehmen. Darin zeigt sich schon ein 
größer r,echtlicher Mangel der Satzung der Vereinten Nationen. 
Oesterreich kann sich nur bei Gefährdung des W e I t frieden3 
an die UNO wenden. O e s t e r r ,e i c h  i s t  n i c h t  i n  d e r  
La g e, das Unrecht der langjährigen völkerrechtswidrigen Be­
setzung d i r ,e k t  v o•r d i e  U N O  •und damit ·vor die· 
W dtöffentlichkeit zu bringen. 

Warum versucht dann Oesterr,eich immer wieder zu erreichen, 
d9ß seine Staatsvertragsfrage auf die Tagesordnung der General. 
versammlung gebracht wird, die ohnehin nur E m p f e h  I u n g e n  
an die Mitglieder bzw. an den Sicherheitsrat richten kann? 
Trotz des großen Ma-ngel.s der Generalversammlung, die Mit­
gtieder nicht durch bindende Beschlüsse· zwingen zu können, 
ist nämlich die G e n e r a  I v e r s a  m m J ,u n g eine w i c h t  i g -e 
PI a t t f o r m  f ü r i n t e-r n a t i o n a I e G e s p r ä c h e. Bisher 
war es noch keiner Großmacht möglkh, dieses Organ .und mit 
ihm die Meinung der Weltöffentlichkeit zu ignorieren, um ihre 
politischen Interessen durchzusetzen. Jede Großmacht v-ersuch� 
heu_te di•e Wel-töHentlichkeit für sich zu gewinnen, und dies ge­
schieht hauptsächlich auf der alljährlich nur einmal ordentlich 
tagenden Generalversammlung der UNO. 

Der S c h w e r  p u n k t  d e r  U N O  liegt hingegen beim 
S i c h e r h e i t s r a t  (Security Council), da ihm die Haupt­
verantwortung für die Sicherheit der Welt und die Erhaltu-ng 
des Wdtfri•edens übertragen ist. Der Sicherilei.tsrat besteht aus 
e I t Mitgliedern, davon sind fünf s t ä n d i g e Mitglieder .(Na­
tiona!c�ina, Frankreich, di·e Sowjetunion, Großbritan�ien ·und die 
Vere1n1gten Staaten von Amerika) und die restlichen sechs 
n ( c h t s t ä ,n d i g e M i t g f i ,e lcl e r. Die nichtständis,en Mit- · 
glieder des Sicherheitsrates werden jeweils auf die Dauer von 
zwei Jahren - jedes Jahr drei - von der Generalversammlung 
gewählt. Zum Unterschied von der Generalversamml•ung ist im 
Sicherheitsrat jedes Mitglied nur durch ,e i n e n Repräsentanten 
mit einer Stimme vertreten. Der Sicherheitsrat sol-1 ständig ver­
handlungsber,eit sein ·und kann Sitzungen abhalten, sooft er 
dies wünscht. Zu diesen Sitzungen können auch Nichtmitglieder 
des Sicherheitsrates bzw. auch Nichtmitgli-eder der UNO - wie · 
Oesterreich - zur Beratung ohne Stimmr-echt zugelassen werden, 
wie di,es schon bei der Beratung des Aufnahmeansuchens 
Oesterreichs im Sicherheitsrat der Fall war. 

Zusammenfassend sei nun festgestellt, daß im Gegensatz zum 
demokratischen Prinzip der Generalversammlung im Sicherheits­
rat die Satzung die m a c h t m ä ß i g e U n g I e i c h h e i t der 
Staaten auch rechtlich anerkennt, da im wichtigsten Organ der 
UNO die fünf Großmächte allein ständige Mitglieder sind und 
überdies die Großmächte bei Abstimmungen durch das Vel.'orec/'it 
bevorzugt sind, wodurch eine gewisse Hegemonie der Groß­
mächte in der UNO geschaffen wu·rde. Dieses oligarchis\'.;he Prin­
zip 'bedingt, daß im Sicherheitsrat wohl jedes Mitglied nur eine 
Stimme hat, di-ese Stimmen aber nicht gleichwertig sind (Veto­
recht"). Nur in Verfahrensfragen und bei der Wahl der Rich_�er 
des Internationalen Gerichtsh:,fes haben die Stimmen der stan-
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Öigen Ratsmitglieder gleiches Gewicht. In Verfahrensfragen ist 
die Zustimmung von sieben Mitgliedern -erforderlich während 
bei der Wahl der Richter des Internationalen Gericht;hofes bl·oß 
die absolute Mehrheit vorli,egen muß, es genügen also schon 
sechs Stimmen. In allen anderen Fragen ist gemäß Artikel 27 
Absatz 3 der Satzung (J a I t a f o r m e 1) die Zustimmu-ng von 
sieben Mitgliede"rn, darunter die Z u s  t i m m u n g a 11 e r  f ü n f 
s t ä n d i g e n  M i t  g I i e d e r, notwendig. Dadurch haben die 
Großmächte ,nicht nur das Recht, gegen -einen bereits adaßten 
B�schluß einer Körperschaft Einspruch zu -erheben, sondern 
konnen auch das Zustandekommen eines Beschlusses durch bloße 
�bwesenheit von der Sitzung oder durch Stimmenthaltung ver• 
hindern (sogenanntes Vetorecht!). Die Praxis des Sicherheits­
rates �at jedo�h die Abstimmungsformel dahingehend derogiert, 
daß ein von sieben Mitgliedern des Sicherheitsrates gefaßter Be­
schlu� n _  u r mehr du.rch die G -e g e n  s t i m m e  eines ständigen 
R�tsm1tgl_1ed�s vereitelt werden kann. Durch diese Uebung ist 
e1_ne w1cht1ge V e r  f a s s  ,u n g s u m w a n d  I u n g eingetreten, 
die das Vetorecht der Großmächte etwas -eingeschränkt hat. 
Den Ausgangspunkt dieser desu.:tudo 13 bildete die vom Sicher­
heitsrat am 29. Dezember 1948 gefaßte Resolution die Holland 
zur Freilassung der indonesischen Politiker aufford:rte. Diese Re­
solution wurde_ r:iit acht Stimmen ohne Geg·enstimme ange­
nommen, wobei sich außer Belgien auch Frankreich u,nd Groß­
britannien der Stimme enthielten. Gemäß Artikel 27 Absatz 3 lder 
Satzung (Jal<taformel) hätte damaliS der Präsident des Sicherheits,. 
rates die _Abl�_hn�ng dieser Resolution mangels der Zustimmung 
vo_n z:,ve1 sta�_d1gen Ratsmitgli-edern (Frankreich und Groß. 
bntann1en) verkunden müssen. Der Präsident hat aber di,esen Be­
schl,uß -�e_rkündet und alle übrigen Ratsmitglieder ha'be� ihn als .. '\ 
rechtsgul-t1g zustande sekommen anerkannt und keinen Einspruch ""'Y
erhoben. 

„ Tr'?tzdem )st das Vetorecht auch in der abgeänderten Fassung 
fur die �rb�1t der V�rei_nten Nationen von gr,oßer Bedeutung, 
jedes . stand1_ge Ratsm1tgl1ed kann durch sei.ne Ge,g,enstimme 
Jeden !hm nicht genehmen Beschl-uß des Sicherhe.itsrabes wie 
au_ch eine �enderung der Satz,ung verhinder,n. Da-raus ersehen 
wir� daß einerseits der Erfolg der Arbeiten der Vereinten 
Nat1one_n vom guten Willen der fünf Großmächte abhängt und 
anderseits Zwangsmaß_na�men . des Sicherheitsrates gegen eine 
solche Gr-oßmacht ,rechtlich nicht beschlossen werden können. 

W�s macht nun der Sicherheitsrat bei Vorli•egen eines 
S t  r -e 1 _t f a 1 1 e s, etwa dem T unesienkonflikt, oder bei Bedrohung 
des Friedens oder bei F r i e d ·e n s b r u c h ? Der Sicherheits­
r�t ,unte�sucht in. e-ine'.11 solchen Falle, ob der W.eltfriede ge­
fa�rdet 1st. Ist dies nicht der Fa,11, so w.ird ,er nach den Be-· 
s�1mmu_ngen der_ Satzun�. nu,r a,ls Vermittlungsorgan tätig werden. 
Liegt Je?och eine Gefahrdung des Friedens vor, so kann der 
S10erhe1ts_rat entscheiden, welche Maßnahmen getroffen werden 
mussen. ,Pie Frage, o? ein Friedensbruch oder l•ediglich ein Streit­
fa:l•I vorliegt, entscheidet der Sicherhe'itsrat selbst. Interessant ist 
d1� FeststeNung, daß eine solche Frage keine V,erfahrensfrage (das 
h�1ßt ?hne V�tor,echt), sonder.n eine materidle Frage ist, aur 
die die Abst1mm.ungsvorschrift des Artikel 27 Absatz 3 der 
Satzung (Jaltaformel) Anwendung findet. Bei Friedensbruch schrei­
tet der Sicherhei.tsrat v o  r e,r s t unter A u s  s c h fiu ß v o n  
W <'I f f  e n g e  w a I t ein, um die Befolgung seiner Entscheidung� 
durchz,usetz-esn. Sol'd-1e Zwangs.m:ittd können dwa die Unter­
br-echung d·er wirtschaftVichen Beziehungen, der Verkehrsmittel 
d�r Abbruch der ?ipfomatischen Beziehungen und dergleiche� 
sein. Erkennt der Sicherheitsrat aber, daß diese Maßnahmen zur 
Durchse_tzung seines Standpunktes nicht genügen, so kann er 
zu � r I e g s m a ß  n a h m e n  schr-eiten, wie etwa zu Demon, 
st:at1on�n,. zur Bbckade ,:,der zum Ei.nsa>tz von Str-eitkräften. 
D_1e M1'.gl1eder der UNO sind dann verpflichtet, di,e v-om 
S1cherhe1tsrat beschlossenen Maßna'hmen durchzuführen. Die Teil­
n�hme an mil-itärischen Maßnahmen hä,ngt aber, sowohl was 
die Art _ als auch den Umfang anlangt, von Sonderabkommen ab 
die zwischen dem Sicherheitsrat einerseits •und den ei.nzelne� 
Staate� bzw. Staatengruppen anderseits abzuschl-ießen sind. 

Wir sehen daraus, daß der Sicherheitsrat eine überaus große 
Macht hat, wenn er sich einig ist. Jede Großmacht kann 
zwar einen aeschluß verhindem, alle Großmächte zusammen 

. 
13 Eine V e r f • s s u n g s u m w an d I u n g (desuetudo) liegt vor, wenn 

eine Verfassung zwar formell in Kraft bleibt, die tatsächliche Entwicklung 

aber darüber hinweggegangen ist. 

Nr. 7 
Die Pasta nicht mit dem Bürstchen 

abklopfen, sondern dünn abstreichen. 

Mit dem Lappen geht es noch besser. 

aber zu keinem positiven Beschluß kommen, wenn sich ihnen 
nicht wenigstens zwei andere Ratsmitgli-eder anschließen. 

Das drittgrößte Organ der UNO ist der W i r t s c h a f t S• 
u n d  S o z i  a I r  a t (Ec,onomic and SociaJ Council), der aus 
aohtzehn von der Generalversammlung gewählten Mitgliedern be­
steht und sich mit S t  u d i e n ,u, n d B e r i c h t e n  über die 
w i r t s c h a f t l i c h e n, s o z i a l e n  u n d  k uft,u·r e l l e n  
V e r  h ä I t n i s s  e der Mitgliedstaaten der Ver-einten Nationen 
befaßt und darüber hinaus Empfehlungen an die Staaten zur Ve.r• 
besserung und Ausweitung der internationalen Beziehungen ric;h­
tet. Der Wirtschafts- und Sozialrat schließt auch mit Genehmigung 
der Generalversammlung Sonderabkommen mit den in der übrigen 
Welt bestehenden Spezialorganisationen ab. Von besonderer Be­
deutung ist das Recht dieses Organes, der Generalversammlung 
"Vertragsentwürfe über Angeleg.enheiten seiner Zuständigkeit" 
unterbr,eiten zu dürfen. 

Ein weiteres Organ ist der T r e u  h a .n d s c h a f t s r a t 
(T rusteeship Council), der sich· aus drei Gruppen von Mit-
gliedern zusammensetzt, nämlich . 

a) aus den Mitgliedern, die Treuhandgebiete verwalten; 
b) aus den ständigen Mitgliedern des Sicherheitsrates und 
c). solchen, die keine Treuhandgebiete verwalten und von der 

Generalversammlung in diesen Rat gewählt werden. 
Der T reuhandschaftsrat hat kein Recht, selbst zu entscheiden, 

sondern ist lediglich ein H L h f s ,o r g a n  der Generalversamm­
lung. Die Aufgaben dieses Organes sind hauptsächlich di.e B e­
e i n f I u s s u n g d e r  T r e u h ä n d e r, M i  ß s t ä n d e  in den 
Treuhandgebieten a b z u s t e 11 e n und den F o r t s c h r i t t i n 
d e  r E n t w i c k I u n g der Verwaltung z u  b e t r  e i b e n. 

& Folgende Gebiete fall,en unter das Treuhandschaftssystem: 
� a) die ehemaligen Mandatsgebiete des Völkerbundes; 

b) die Gebiete, die infolge des 2. Weltkrieges v.on den 
Feindstaaten losgetrennt wurden, zum Beispiel Libyen, 
Somaliland, Eritrea usw., und 

c) die Gebiete, welche aus eigener Initiative durch die für 
ihre Verwaltung verantwortlichen Staaten unter das Treu• 
handschaftssystem gestellt werden. 

Es handelt sich also um Gebiete, die sich nicht se�st regi,eren 
und daher der UNO nicht angehören. 

Gemäß Artikel 92 der Satzung ist der I n t e r n a t  i o .n a I e 
G e r i c h t s h o f  "das Hauptorgan der Rechtsprechung der 
UNO", dessen Grundlage das der Satzung beigefügte Statut 
des Internationalen Gerichtshofes bildet. Dieses Organ ist un­
mittelbar auf Grund der Satz;ung zur Erstattung von Rechtsgut­
achten auf Ersuchen der Generalversammlung und des Sicher­
heitsrates sowie jener anderen Organe ·und Organisationen zu­
ständig, die dazu von der Generalversammlung ermächtigt wer­
den. Jene Staaten, die di-e Satzung ratifiziert haben, sind aber 
noch nicht der Zuständigkeit des Internationalen Gerichtshofes 
unterworfen. Diese Wirkung erzielt erst die Ratifikation der 
F a  k u I t a t i v k I a u s  e I des Artikels 36 des Statutes, derzufolge 
erst ein Staat der Zuständigkeit des Internationalen Gerichtshofes 
unterworfen ist. Di,eser Gerichtshof ist zuständig bei R-e c h t S• 
s t r e i t i g k e i t e n, die 

a) bei der Auslegung eines internationalen Vertrages ent-

• stehen oder 
� ,• b) bei irgendwelchen Fragen des Internationalen Rechtes oder 

c) wenn. das Bestehen ein.er Tatsache, die, wenn sie 
lbewi,esen wäre, die Verletzung einer i.nternationalen Ver­
pHichtung bedeuten würde, und letztlich 

d) wenn die Art •und der Umfang der wegen Verletzung 
einer internationalen Verpflichtung geschuldeten Wi,eder­
gutmachung nicht einvernehmlich geregelt werden können. 

Der Inter.nationale Gerichtshof ber,u,ft sich b�i seiinen E n  t­
s c h e i d u n  g e n  gemäß Artikel 38 des Statutes 

a) auf die internationalen Abkommen oder 
b) auf das international,e Gew:ihnheitsrecht als Ausdruck 

-einer allgemeinen, als Recht anerkannten Uebung und 
c) auf die allgemeinen Rechtsgrundsätze. 
Die Exekution der Urteile des Internationalen Gerichts­

hofes führt ·hingegen der Sicherheitsrat. 
Der Internationale Gerichtshof besteht aus f ü n f z e h n  R i c h0 

t e r  n, die aus einer auf Grund von Vorschlägen der "Nationalen 
Gruppen" vom Generalsekretär der UNO zusammengestell,ten 
Liste vom Sicherheitsrat und der Generalversammlung in ge­
trennten Wahlgängen mit -einfacher Stimmenmehrheit auf di,e 
Dauer von regelmäßig neun Jahren gewählt werden und wi-eder 
wählbar sind. Zur Bildung einer R i c h t ,e r b a .n k genügen 
aber schon n -e u n Richter. Von den "Nationalen Gruppen" 
können nur jene Personen als Richter vorgeschlagen werden, 
die di-e höchste sittliche Achtung genießen und di,e ,entweder 
zum höchsten Richteramte in diesem lande befähigt oder Völker• 
rechtsgelehrte von anerkanntem Rufe sind. Bei der Auswahl 
wird vor allem auf die R-echtssysteme und auf die St<'!atsange-

hörigkeit der Richter Rücksicht genommen. Um ihre Unabhängig­
keit sicherz-ustellen, geni-eßen sie einerseits die diplomatischen 
Vorrechte und lmmunitäten ,und dürfen anderseits keine andere 
Berufstätigkeit ausüben. 

Letztlich soll noch auf das S e k r e t a r i a t hingewiesen 
werden, das aus den B e a  m t e n d e r  U N O  besteht. An der 
Spitze dieses Organs steht der G e n e r a l s e k r e t ärr d e r  
U N  0, der von der Generalversammlung auf Empfehlung dzs 
Sicherheitsrates gewählt wird. Der Generalsekretär leitet nicht 
nur den Beamtenstab der UNO, sondern ist zugleich au.eh der 
Generalsekretär der Generalversammlung, des Sicherheitsrates, 
des Wirtschafts- und Sozialrates und des Treuhandschaftsrates. 
Jede internationale Abmachung, die von einem Mit9'1ied 'der 
UNO abgeschlossen wird, muß beim Sekretariat registriert und 
von diesem veröffentlicht werden. Außerdem kann der Gener&l­
sekr,etär gemäß Artikel 99 der Satzung "die Aufmerksamkeit 
des Sicherheitsrates auf aUe Angelegenheiten lenken, die g.e­
eignet ·sind - seiner Meinung nach - die Aufr-echterhaltung 
des Weltfriedens und die internationale Sicherheit zu bedrohen". 
In diesem Zusammenhan·g wurde dem Besuch des ehemaligen 
Generalsekretärs Trygve Lie in Wien im Juni 1952 besondere 
Bedeutung beigemessen. Damit di-e Unabhängigkeit di,eser Beamten 
gewährleistet erscheint, haben sie im Geg:ensatz zu den Ver­
tretern der Mitgliedstaaten in den besprochenen Organisationen 
nicht die rechtfiche Stellung von Staatenvertretern, sondern vorl' 
Beamten der UNO und unterliegen demgemäß einem eig,enen 
Dienstrecht. 

Abschließend darf gesagt werden, daß die Satzungen der 
Vereinten Nationen mit allen grundsätzlichen und r-echtstech­
nischen Mängeln ein wertvoll,es Instrument zur Aufrechterhaltung 
des Weltfriedens und der internationalen Sicherheit darstellen. 
Wir sehen aber auch, daß ohne den guten Wilren aller Mitglied­
staa-t-en auch diese Organisation Gefahr läuft, wie der Völker­
bund, zu scheitern. Es wird an den Völkern -und an den 
Staatsmännern der Mitgliedstaaten, namentlich aber der fünf 
Großmächte, liegen, die UNO zum Heil,e der durch zwei 
Wdtkri1ege innerhalb ·einer Generation .fuirchtbar geprüften 
Menschheit zu. nützen. · 

SCHRIFTTUM: 
Verosta: Die Satzung der Vereinten Nationen und das 

Statut des Internationalen Gerichtshofes, Uebersetzun9, Wien 1950. 
Verdross-Drossberg: Völkerrecht, Wien 1950. 
Guggenheim: Lehrbuch des Völkerrechtes, 1947. 
Jessup: A modern law of nati-:ins, 1948.
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ENTSCH-EIDUNGEN 
DES OBERSTEN GERICHTSHOFES 

Abdruck mit Bewillig�ng der Verwaltung der Osterreichischen Juristenzeitung Nachdruck verholen 

K,onkurrenz zwischen Schänd•Jng •nach § 128 StG !lnd Verführung 
zur Unzucht n�ch § 132 III StG. · 

Das Verbr.echen de� Schändung nach dem § 128 StG v,er­
antwortet, wer einen Knaben oder ein Mädchen unter 14 Jah­
ren .... zur Befri-edigung seiner Lüste a.u.f eine andere als im 
§ 127 StG bezeichnete Weise geschlechtlich mißbraucht, wäh­
rend das V,erbr,echen c,er Verführung zur Unz,uc'ht erfordert, 
daß der Täter -eine seiner Aufsicht oder Erziehung oder seinem 
Unterrichte anvertra,ute Person zur Begeh,u.ng oder Duldung un­
züchtiger Handlungen verleitet. Das Verbrechen der Sc�ändung 
nach dem § 128 StG umfaßt daher keineswegs die Tatbestands­
merkmale des Verbrechens der Verführung zur Unz,ucht, wes­
halb sich auch der Tatbestand des Verbrechens nach § 128 StG 
nicht als ein Sonderfai-1 nach dem § 132 III StG darstellt. Wenn 
der Täter durch seine Handlungen einen Knaben oder ein Mäd­
chen unter 14 Jailren auf die im § 128 StG bezeichnete Weise 
zur Befriedigung seiner Lüste geschlech-tlich mißbraucht und er 
überdies durch dieses Vorgehen eine seiner Aufsicht oder Er­
ziehung oder seinem Unt,erricht anvertraute Person zur Begehung 
oder Duldung unzüchtiger Handlungen verleitet, ver,mtwortet 
er sowohl das Verbrechen der Schändung nach dem § 128 StG
als jenes des § 132 III StG (OGH, 30. Jänner 1953, 5 Os 1279, 
1952; LG Graz, 8 Vr 2410). 

Kreditbetr-ug. 

Das Erstgericht hat sich mit der Frage beschäftigt, ob der An­
geklagte, als er die einz-dnen Geschäft:e abschloß, in Schädigungs­
absieht gehandelt hat. Das Erstgericht befaßt sich in di,esem Zu: 
sammenhang mit der Verantwortung des Angeklagten, daß er ber 
einem guten Herbstgeschäft, das er in jedem Jahre __ erwartete!_ in 
der Lage gewesen wäre, all,e di-e geschuldeten Betrage zur Ruck­
zahlung zu bringen. Das Erstgericht schenkte dieser_ Verantwor­
tung keinen Glauben, weil der Angeklagte nicht rn der �age 
war, trotz Aufforderung darzulegen, ob die in der Her�stsa1son 
1951/52 durchgeführten Geschäfk tatsächlich den von ihm be· 
haupteten Umfang hatten. Das Erstgericht. überprüfte auch die 
Frage, ob der Angeklagte, als er die -einzelnen Ges_chäfte �it den 
oben genannten Firmen <1bschl-oß, tatsächlich mit S1cherhe1t 1rech­
nen konnte, aus dem Herbstgeschäft seine Schuld abzahlen zu 
können. Das Erstgericht komme in diesem Zusammenhang zu dem 
Ergebnis, der Angeklagte mußte sich im klaren sei.n, bei Abschluß 
der oben genannten Geschäfte ,nicht in der Lage zu s-e,n,_ daß �,as 
Herbs.tgeschäft ihm di,e Möglichkeit bieten werde, die Glau· 
biger zu· befriedigen. Das Erstgericht verwies in diesem Zusam­
menhang darauf, d<1ß es sich- bei all den Gesc'häften u_� kein� 
Kreditgeschäfte gehandelt hat sonder.n um Bargeschafte mrt 
30 Tagen Zeit, wobei sich de; Angeklagte ,bei Uebernah __ me der 
Ware vollkommen bewußt war, binnen der verspro-ch·enen Frist 
nicht zahlen zu können. In sein

.
er Nich.tigkeitsbeschwe�de ver· 

meint der Nichtigkei•tswer.ber, ,es müßte be-i dem. vom Urteil ein" 
genommenen Standpunkt jede nicht termingemäße Bezahlung i:!ner 
Faktura bzw. jede Nichteinhaltung von Zahlu,ngsbedingungen· von 
vornherein als Betrug gewertet werden-; obwohl es doch gerichts· 
bekannt sei daß im kaufmännischen Leben und gerade •UJnter den 
derzeitigen 

I 

wirtschaftlichen Verhältnissen der Besteller �!ner Ware 
schon von vornherein damit rechnet :.,.nicht termingema� zahlen 
zu können und auch der Lieferant ·'der Ware schon gar nicht 
einen fristger,echten Eingang sei-ner Forderu·n� erwartet.. Für 
solche nicht fristger,ech-te Zahlungen werden d1� Verzugszinsen 
vereinbart. Aus -einer schleppenden Zahlungsweise d:s Schuld­
ners könne aber nicht der Schluß abgdeitet werdeR, d_e•r ._Schuld­
ner hätte schon von vornherein ,nicht die Absicht gehaöt, zu 
zahlen. 

Hierbei übersieht die Beschwerde, daß sich das Er�g1t;tb
auch damit aus-einandergesetzt _hat. Es ist ri!=htig_ er�annt, a .. 1d Nicfiterfüllung ,einer vertragsmäßig-en Zus9ge allein_ z·um Tatbestan 
des Betruges . nicht ausr.eich-t, dies habe_ aber zur Vo�ti:S

et�tng
t daß dem, der die Zusage machte, ·,m Zusammen a ·: 

h 
am, 

eine lrr,eführung, aus der ein Schaden ents_t-ehe� sollte, -�ic t z•u; Last fällt. And�rs liegt aber, wie di!� EJstgerrc_ht _aus.fuhrt, de 
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Fall dann, wenn der Schuldner von vornherein die Absicht hatte, 
daß der Gläubiger die ihm gebührende Gegenleistung, im vor­
liegenden Fall den Kaufpreis, nicht erhält. So auch dann, wenn 
der Schuldner von Anfang an wußte, daß der V,erkäufer den 
Kaufpreis unter den gegebenen Umständen gar nicht erhalten 
kann. Das Erstgericht weist in di-esem Zusammenhang darauf 'hin, 
daß bei dem Angeklagten, der doch wirtschaftlich vollk-ommen 
erledigt w<1r1 gerade der s0fortige ·Weiterverkauf der übernom­
menen Ware zu Unterpreisen zeigt, er habe in seinem Bestreben, 
zu Geld zu gelangen, -um es anderweitig verwenden zu können, 
mit der Möglichkeit gerechnet, daß für die betreffenden Firmen 
durch das Unte�bleiben der Gegenleistung ein Schaden in der 
Höhe der ausgefolgten Waren entstehen kann. Zum Tatbestand 
des Betruges genügt dolus eventualis; es genügt, daß der Täter 
die Schädigung für möglich gehalten hat und für den Fall der 

Verwirklichung mit ihr einverstanden war (OGH 4. März 1932, 
SSt. Xll/24 und SSt. XXl/13). Das Erstgericht hat einwandfr,ei 
begründet, daß der Angeklagte nicht nur leichtsinnig. Schulde� 
machte, a�f die Gefahr hin, er werde sie nicht bezahlen kör-.,' 
nen, sondern daß er darüber hinaus mit Sicherheit auf die Rück;�!/ 
zahlung nicht rechnen konnte und a.u,f diese Gefahr hin gleich­
wohl zu listigen Vorstellungen unter Umfassung der Schädigungs­
absieht getroffen hat. Damit hat ,er Kreditbetrug begang,en (OGH, 
11 . .Februar 1953, 5 Os 117; LG Wien., 3 d S Vr 5892/52). 

I 

Auslegung des Begriffes "List" im Sinne des § 197 StG. 

§ 197 StG spricht von listigen Vorstellungen ·und Handlu,r,gen
schlechthin, ohne ,einen bes-anderen Grad oder sonst ei•ne beson­
dere Beschaffenheit der List Zi.J verlangen. Das Gesetz stellt an 
die auf Täuschu:ng abzielende Handlung -nur die eine Anfor­
derung, daß sie die Ei·gnung besitit, -einen ander,en i,n Irrtum 
zu führen. Die Frage, ob die List im k,onkr-eten Fall geeignec 
gewesen ist, ,einen Irrtum zu ·err,egen, wird nach den Umsb.änden 
des Einzelfaliaes zu beurteilen sein. Das Vorbriingen ,ei,ner Unwahr­
heit, die als solche nicht sof,ort erkennbar ist, entspricht dem 
Begriff der List, und zw,ar insbesondere dort, wo eine Nach­
forschung nach den gewöhnlich-en Regeln des amtlichen Verkehrs 
nicht üblich ist. Es ist allerdings zugegeben, daß bloße unwahre 
Angaben, -einfache Wahrheitsentsteilungen an sich als listige Hand­
lungen und Vorstelliu,ngen im Sinne des § 197 StG nicht angesehen 
werden können. Wird aber eine Unwahrheit v,orgebracht, die als 
solche ohne eingehende Ueberlegung oder Nachforschung -nicht so· 
fort erkemnbar und einer falschen Vorstell1ung Eingang und Glaube�­zu verschaffen geeignet ist, und geschieht dies·e Wahrheitsentstel'I!!!""_ 
lung zu dem Zweck, ,um bei dem ander,en -eine irrige Meinung- ' 
über -den wahren Sachverhalt hervorzu-ru!en, so erscheint hier­
durch das zum Tatbestand nach § 197 StG geforderte Merk­
mal der List hergestell,t (vgl. ZBt. 1938, Nr. 4; Slg. 2624, OeR 
469).. Im g�genständlichen Fall hat der Nichtigkeitswerber nach 
den Urtei!st-eststelfungen ni!=ht bloß in den Erhebungsbogen eides­
stattlich unrichtige Angaben über �Jie Dauer seiner Anha'ftu,ng in 
einem KZ gemacht und sie in dem später-en Gesuch wi,ederholt, 
sondern seine ,unwahr,en Angaben - durch- Vorlag:e- seines KZ­
Aus,,,.,eises und seines Opferfürsorgea.usweis-es in .einer Weise 
dokumentiert und g[a,uhhaft g,emacht, daß für s.eine Dienstbehörde 
kein Anlaß bestand, die Richtigkeit sei1ner Angaben in Zw.eirel
z,u zieh_en, di,es -um -so weniger, als es sich b.ei dem :_Öpf.erfür­
sorgeausweis um •eine von einer staa�l.ichen Stellie- -a��gegebene 
Bescheinigung · handelt, die 11euerliq, zu überprüfen. mit-__ R_echt 
kein Grund gefunden - wu,Fde. · !;:s kann demnach ke[f)_e, Rede -_G/a: 
von sein, qaß ,es s1ch . bei den :•vom Nichtigkeitswerber • vor­
gebrachten B.ehal/ptungen ,(!m -�i'l'I qbs-olut. 'i.!_ntaug-licf,es Mittel-. �U! 
Erreic:hu·ng des- beabsichtiBten -�rfolges gehandelt hat'. Nu-r, w-e,m1 
die· Hanl;lll.!ng· J.Jn'b.edingt_. ZL!F: E-rr-eichung des beabsichti.gben Zw-e�·-
kes _,u.nge-eigl')et :·gew_esen wär-e, \lyenn· sie ·also unter keinen L[_m· 
stä_nden ,?'um- e�sbrebten stFqfgeset-twicJrjgeA Erf.olg h�tte führ-en �.onc 
nen·, -könnte· mit GrlJ;nd -von l;:inem absolut -u,ntauglichE,!:n Mittel 
gesproc-hen werden. Daß dies nicht der F-all war, -geht· aber, 
al:>geseheA von dem Gesagten, auch aus der Tatsache hervor, daß 
dem Angeklagten die beabsichtigte lrrefüh·r,ung gelungen ist (OGH 
14. April . 1953, 5 Os 205; LG _Wi.en; 1 Vr 9728/!?1). 

• 

VERl<EHRSVNFALLS-STATI.STII< 1952 

Die folgende Darstell:ung soll den Lesern der "Illustrierten 
Rundschau der Gendarmerie" zeigen, wie die Verkehrsverhält­
nisse im Jahre 1952 in Tirol ausgesehen haben. 

Sie werden zweifellos nicht nur die Angehörigen der Bun­
desgendarmerie inter,e_ssieren, sondern auch den großen Leser­
kreis anspr,echen, der die "Illustrierte Rundscha,u der Gendar­
merie" abonniert hat. 

Die Unterlagen für die Zusammenstellung bilden Zählblätter, 
aus denen hervorgeht, wo, wann, wie und unter welchen Um­
ständen -usw. es zu ,einem Unfall gekommen ist. 

Es wurden vier Tafeln angefertigt, und zwar beinhaltet eine 
Tafel di.e Nachweisung über 'Verkehrsunfälle, V-erkehrsunfäHe also 
mit den in der Folge bez-eichneten Fahrzeugen untereina-nder 
bzw. sonstige Zusammenstöße. 

Eine andere Tafel unterscheidet Verkehrsunfälle mit Per­
sonen- und Sachschaden, ferner -ei•ne Zusammenstellu-.ng über die 
verletzten Personen nach dem Alter, und zwar: 

bis 14 Jahre, 
von 14 bis 18 Jahre, 
von 18 bis 60 Jahre und 

über 60 Jahre, 
und in jeder Gruppe ,untergeteilt nach dem männlichen und 
weiblichen Geschlecht. 

In di-esem Zusammenhange s-ei erwähnt, daß eine Aufschlüsse- · 
lu,ng der Altersgruppen 

von 18 bis 45 Jahre und 
von 45 bis 60 Jahre 

zweckmäßig wäre, diese Daten aber aus den Unterlagen nicht 
entnommen werden können, weil die Zähfblfüter eben nur die 
Altersgr-enz,en von 18 bis 60 Jahre kennen. 

Dann finden wir ,noch eine Zusammenstellung der Verkehrs· 
unfälle nach Monaten in der übersichtlichen Balkenform. 

Eine andere Tafel bietet eine Uebersicht über die Ursachen 
der Verkehrsunfälle, weiters in Balkenform die Zusammenstellu,ng 
der Verk.ehrsunfä lle nach Wochentagen s"Jwie jene nach Tages­
stun'den und endlich ei-ne Tafel, a.us der die Zahl der Verletzten 
bei Verkehrsunfällen ersichtlich ist, und zwar unterteilt nach: 

a) tödlich Verl,etzten, 
b) Schwerverletzten, 
c) Leichtverletzten und
d) unbestimmt Verletzten 

und in jeder Gruppe wieder unterteilt nach folgenden Ver­
kehrsteilnehmern: 

a) Fußgängern, 
b) Fahrzeuglenkern und 
c) Fahrgästen. 

Verkehrsunfälle mit reinem Personenschaden ereigneten sich 
im Jahre 1952 573, Verkehrsunfälle mit bLoßem Sachschaden 
560. 

1 eh Die Verkehrsunfälle mit Personenschal::len g iedern si wie 
folgt: 

Mit Eisenbahn in 3 Fällen 
Straßenbahn 1 Falle 
Kleinbahn 1 11 

Omnibussen 13 Fällen 
Personenkraftwagen 168 
Lohnkraftwagen 7 
Lastkraftwagen 61 
Traktoren 13 
mehrspu•rig-en Krafträdern. 13 

11 einspurigen Krafträdern 158 
Fahrrädern · · 123

4
. 

Fuhrwerken 
,, Handwagen „ 4 ,, 
11 sonstigen Verkehrsmit'.e!n · · · · · .- ,, 4 _ '

! 
Verkehrsu·nfälle mit bloßem Sachschaden �re1gneten s11:;h in 

gender Reihung: 
Mit Straßenbahnen in 2 Fällen 

,, Omnibussen 
Personenkraftwagen 
Lohnkraftwagen 
Lastkraftwagen 

„ Traktoren 
mehrspurigen. Krafträderr.i _ .. 

„ -einspurigen Krafträdern 
,, Fahrrädern · · · · 

Fuhrwerken 
„ sonstigen Verkehrsmitte n 

33 u 
„ 2J2 

:,,. 16_ 1/ 

-.11 185 
t II 27-

·- ~._. ·r, - .8 .- · -,.r ...
34 

3 „ 
II 9 �11 

„ 1 Fallie 

(A�szugsw�ise üb�rsidit) 

Von G,md.-Oberstleutnant _EGON WA YDA 
Stellvertreter des Landesgendarmeriekommandanten für Til"OI 

Nun folgt eine Uebersicht über das Alter der verl,etzten Per­
sonen, wobei festzustellen ist, daß mehr männlriche als weiblichle. 
Personen verletzt wurden. 

Die Altersklassen sind unterteilt, und zwar bis zum 14. Le­
bensjahre, vom 14. bis zum 18. Lebensja>hre, vom 18. bis zum 
60. Lebensjahre und über 60 Jahre. 

Es wurden verletzt: Personen 
1. bis z,um 14. Lebensjahre a) 61 männliche 

:6) 34 weibliche 
2. vom 14. bis zum 18. Lebensjahre a) 29 männliche 

b) 19 weibliche 
3. vom 18. bis zum 60. Lebensjahre a) 426 männlicile 

b) 149 weibliche 
4. über 60 Jahre a) 47 männliche 

Zu 1 a): 

Zu 1 b): 

Zu 2 a): 

Zu 2 b): 

Zu 3 a): 

Zu 3 6): 

1 
15 

8 
1 
1 

12 
20 

durch Omnibus 
Personenkraftwagen 
Lastkraftwagen 
Traktor 

b) 17 weibliche 

mehrspuriges Kr<1ftrad 
einspurige Krafträder 
Fa'hr.räder 
Fuhrwerk 1 „ 

2 sonstige Verkehrsmittel 
d��ch Personenkraftwagen 15 

1 
1 
1 
1 
9 
6 
2 
6 

14 
1 
2 
1 
2 
1 
1 

Lohnkraftwagen 
Lastkraftwagen 

„ T rakbor 
einspurige Krafträder 

„ Fahrräder 
durch Personenkraftwage·n 

Lastkr.:1ftwagen 
„ -ei'nSpurige Krafträder 
„ Fa'h rräder 

sonstige V.erkehrsmitt-el 
d��ch Omnibusse 

Personenkraftwagen 
„ Lastkraftwagen 

6 „ 

mehrspuriges Kraftrad 
,einspurige Krafträder 
Fahrräder 
Eisenbahnen 
Omnibusse 

2 durch 
1 

114 
4 

52 
1 

10 
163 

61 
1 
3 
2 
8 

'60 
1 
9 
4 
8 

„ Personenk,raftwag-en 
Lohnkraftwagen 

„ Lastkraftwagen 
Traktoren 
mehrspurige Krafträder 

„ eimpurige Krafträder 
,, . Fahrräder 

Fuhrwerk 
Handwagen 
sonsti.g-e Verkehrsmittel 

d��ch Omnibusse 
Personenkraftwagen 
Lohnkraftwagen 
Lastkraftwagen 
Traktoren 
me'prspurige Kr<1ftr�der 

AV-1S01 
Die Firma M. GEHMAC.HER; SALZBURG, Alter Mar�t 2, 
gewährt

. 
au·r' Gr�nd e·in�s U�ber-ei•nkorn"�1:ns ·alle�: Angehörig,en

der· Ex-e:kutiv�, - bet Nachweis ihrer Zugeh-örigkei•t zu . derselben, 
folgende Begünstigungen: 
Bei Kassaeinkauf: 3 Proz>ent Rabatt und 2 Prozent Kcissaskonto, 
bei Rateneinkauf: bei Bezahlung innerhalb von 3'Mona>�en 3 Pro­
zent Rabatt. 
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wirst Du mit 

32 einspurige Krafträder 
26 Fohr,räder 

1 Handwogen 
Zu 4 a): 1 d��ch Eisenbohn 

1 Straßenbahn 
2 Omnibusse 

10 Personenkraftwagen 
4 Lohnkraftwageri 
6 Lastkraftwagen 
1 Traktor 
5 einspurige Krafträder 

14 Fahrräder 
2 Fuhrwerke 

1 Handwogen 
Zu 4 b): 2 d��ch Omnibusse 

4 Personenkraftwagen 
3 Lastkraftwagen 
1 mehrspuriges Kraftrad 
5 „ einspurige Krafträder 
1 Fahrrad 
1 Handwagen 

Weiters gibt uns ,eine in Ba/k,enform ang•eordnete Statistik An­
haltspunkte über Verk�hrsunfälle nach Tagesstunden, Wochentagen 
und Monaten. 

Für 1952 ergibt sich folgendes Bild: 
Die wenigsten Unfälle er•eigneten sich zwischen 3 und 5 Uhr 

mit je vier Unfällen. Dann folgt die Zeit von 1 bis 3 Uhr mit je 

sechs Unfällen, die Zeit 
von 5 bis 6 Uhr mit 10 Unfällen 
von 23 bis 24 Uhr mit 10 Unfällen 
von O bis 1 Uhr mit 11 Unfällen 
von 6 bis 1 Uhr mit 11 Unfällen 
von 22 bis 23 Uhr mit 11 Unfällen 
von 21 bis 22 Uhr mit 20 Unfällen 
von 1 bis 8 Uhr mit 30 Unfällen 
von 20 bi•s 21 Uhr mit 41 Unfällen 
von 8 bis 9 Uhr mit 49 Unfä;len 
von 12 bis 13 Uhr mit 62 Unfällen 
von 19 bis 20 Uhr mit 63 Unfällen 
v,on 13 bis 14 Uhr mit 16 Unfä:len 
von 9 bis 10 Uhr mit 18 Unfällen 
von 14 bis 15 Uhr mit 80 Unfällen 
,;on 18 bis 19 Uhr mit 82 Unfällen 
von 10 bis 11 Uhr mit 81 Unfällen 
v,on 11 bis 12 Uhr mit 88 Unfällen 
/On 15 bis 16 Uhr mit 95 Unfällen 
von 11 bis 18 Uhr mit 95 Unfällen 
v,on 16 bis 11 Uhr mit 102 Unfällen. 

Daraus folgt, daß die Vormittagsv,erkehrsunfallspitze zwischen 
11 und 12 Uhr und die Nachmittagsverkehrsunfallspitze zwischen 
16 und 11 Uhr liegt. 

Daß die Verk,ehrsunfälle in den Vormittags- ,und Mittagsstun­
den so rapid <1nsteigen und in den Nachmittagsstunden nach 
einem beachtlichen Rückg�ng wieder ansteigen, ergibt die Tat­
sache, daß zu diesen Zeiten die meisten Verkehrsteilnehmer, vor 
allem berufstätige Menschen, unterwegs sind und am Abend durch 
Ermüdung und Abarbeitung eine mangelnde Konzentration vor­
handen ist, die vielfach für die Verkehrsunfälte bestimmend sein 
wird. Durch die Ueberarbeitung ist die Reakti,onsfähigkeit wesent­
lich herabgemindert, was sich eben in der Darstellung sichtbar 
auswirkt. 

Für das Jahr 1952 ist der Sonntag mit 183 Unfällen der un-
fallreichste Tag der Woche. Es folgen der Reihe nach absinkend 

der Montag und Samstag mit je 114 Unfällen 
der Dienstag . mit 169 Unfä·llen 
der Donnersteg mit 151 Unfällen 
der Freitag mit 141 Unfällen 
der Mittwoch mit 135 Unfällen 

Schließ/ich f,olgt eine Zusammenstellung der Verkehrsunfäll•e 
nach Monaten. 
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Skischuhe, Bergschuhe, Sporthalbschuhe aus den 
Sportschuh-Fachwerkstätten  

FRANZ MEINGAST 
GMUNDEN 

In den besten Fachgeschäften erhältlich! 

Jänner 
Februar 
März 
April 
Mai 
Juni 
Julii 
August 
Sept,ember 
Okt,ober 
November 
Dezember 

mit 58 Unfällen 
mit 66 Unfällen 
mit 14 Unfällen 
mit 16 Unfällen 
mit 81 Unfällen 
mit 91 Unfällen 
mit 143 Unfällen 
mit 180 Unfällen 
mit 99 Unfäll,en 
mit 81 Unfällen 
mit 103 Unfällen 
mit 69 Unfällen 

Weiters ist die Statistik nach Unfallsarten geg/.i,edert, wobei 
als Verkehrsunfallwrte nur jene Orte Timls (ohne Stadtgemeinde 
Innsbruck) aufgeführt erscheinen, in denen sich Unfälle ereig­
net haben. 

Sehr aufschlußreich ist auch noch. die Zusammenstellung über 
die Ursachen der Verkehrsvnfä.lle, und zwar ,unterteil't nach 
folgenden Gesichtspunkten: 

Unachtsamkeit des Fußgängers, 
Gebrechlichkeit des Fußgängers, 
Spielen <1uf der Fahrbahn, 
Anhängen an Fa'hrz,euge , 
Absturz von Fahrzeugen, 
Plötzliches Unwohlsein, 
Trunkenheit des Fußgängers, 
Fahren unter Alkoholeinwirkung, 
Uebermäßig•e Fahrgeschwindigkeit, 
Unvorsichtiges Fahren, 
Nichtbeachten der Verkehrsvorschrift, 
Lenken ohne Führerschein, 
Blendende Scheinwerfer, 
Ve0rschriftswidriges Verladen, 
Technische Mängel an Kraftfahrzeugen, 
Gebrechen an Kraftfahrzeugen, 
Scheu.e Pferde, 
Anfallen durch Hunde, 
Mange/hafte Beleuchtung der Fahrzeug,e oder der Straße, 
Glatte und schlüpfrige Fahrbahn, 
Schlechter Straßenzustand, 
Sturmwind, Nebel, Glatteis, 
Einschlafen des Lenkers, 
Nichtfeststellbare Ursachen und sonstige Ursachen. 
Abschließend kann festgestellt werden, daß eine Verringerung 

der Verkehrsunfälle nur durch vorsichtiger•es Fahren err•eicht 
werden kann, weil die Statistiken deutlich zeigen, daß <1/s Haupt­
unfallsursache unvorsichtiges Fahren, dann allerdings Nichtbeach­
tung der Verkehrsv,orschriften in Frage kommen, wobei in vielen 
Fällen nicht die Nichtbeachtung, sondern das Nichtkennen der 
Verkehrsvorschriften Unfollsursache sein dürf�e. Ein Versuch würde 
die Bestätigung erbring;en. Wenn man heute wahllos zehn Führ,er­
scheinbesitzer herausgreifen könnte und diese auf die Kenntnr5 
der Verkehrsvmschriften überprüfen würde, käme sicher he�aus, 
daß sie die Hälfte der Verkehrsvmschriften nicht in einem 
solchen Umfang beherrschen, wie dies zur sicheren Führung v,on 
Fahrzeugen im Verkehr notwendig ist. 

Daraus kann man nur die eine Lehre ziehen, daß ,eben vor­
s ichtiger als bisher gefahren werden muß, weil sonst die Ver­
kehrsunfälle nicht absinken, sondern weiterhin ansteigen werden 
und noch mehr Menschenleben und Sachwerte geopfert werden 
müssen, als dies bisher leider schon der Fall war. 

Die Illustrierte Rundschau der Gendarmerie erscheint einm•I monatlich. Noch­
drudc, ouch ouszugs weöse, nur mit Zustimmung de,r Redaktion. Textönderungen 
bleiben vorbehol�n. Im Folie höherer Ge walt besteht kein Anspruch •uf 
Lieferur,g oder Rüdcerst<>ttung be,,ohlter Bezugsgebühren. Geriditsstond Wien. 

Herousgeber: Gendarmerie-Oberst Dr. Ernst M • y r. - Eigentümer und Verleger: 
Illustrierte Rundschau der Gendarmerie. - Für den Inhalt verantwortlich: 
Gend.-Major Käs. - Alle Wien III, Ha.uptstraße 68. - Drude: Ungar• 

Drudcerei, Wien 111, Ungorg"5se 2. 
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Mißhandelte Sprache 
Von Gend.-Bezirksinspektor JOSEF UHL 

. Bezirksgendarmeriekommandant in Tamsweg, Salzburg 

Nimmt man ein Druckwerk, sei es nun eine Zeitung, ein 
Buch, Modeheft, eine wissenschaftliche oder technische Ab­
handlung zur Hand, dann ist man bestürzt und beschämt über die 

Mißhandlung unserer Muttersprache. Es wimmelt nur so von 
Fremdwörtern aller Art, für deren Anwendung kein wie immer 
gearteter Grund gegeben ist ·und die sich durch gute deutsche 
Worte leicht und zum besseren Verständnis des Lesers ersetzen 
lassen. 

Nur einige wenige Beispiele sollen beweisen, wie arg dieser 
Mißbrauch ist und welche Bliiten diese Fremdworttümelei her­
vorbringt. 

In der Kurzgeschichte gibt es keinen Herrn und Frau, sondern 
nur einen Mr., Mrs., Lady, Gentleman, Darli·ng und Boy. Män­
ner schließen kein Uebereinkommen auf Ehrenwort, sondern ein 
Gentleman's Agreement. Hat einer Erfolg gehabt, dann ist es o. k. 
Geht di•e Dame wm Fest, hat sie kein Abend- oder Festk/,eid, 
sondern eine gr,:,ße Toilette, kreiert vom Createur, vorgeführt 

SALZBURGER STRUMPFINDUSTRIE 

F L E I S C H H A C K E R & C 0., K. G. 
ANTHERING NR. 89 / ·LAND SALBURG 

vom Mannequirn, es ist ein D.ernier  cri. Sie •ist umgeben von 
einem undefinierbaren Fluidum, hat wunderbares make-up ge­
mischt mit Sex-Appedl, es nimmt kein gutes Ende, sondern ein 
Happy-End, so nicht ein Fauxpas unterlaufen ist. Die Fußballfans 
halten zu ihrem Teamwork, jeder Spider wird zum Leader, er 
spielt mal fair, mal fouf, schießt über den Goalkeeper in un­
nachahmlicher Manier aus der Cor.ne�ecke ins Goal und ist das 
Match aus, wird nicht der Schi,edsrichter, sondern der Referee 
verprügelt. Dann ist alles all right, so nicht subversive Elemente 
das Vergnügen stören. Ma,n fährt nicht ins Wocl.enende, son­
dern z,um Weekend und ,trampt '<'Om Camping z.um Speedway­
rennen. Er trägt den Lumberja.ck und sie das Comptet. Beim 
Boxen schickt der Figther den Champion mit technischem k. o. 
auf die Bretter. Der Schreiber macht kein Buch, sondern einen 
Best-Seiler mit feinnuancierter Handlung. 

Diese kleine Probe ließe sich unendlich fange fortsetzen. 
Es ist ein bedauerliches Zeichen der Zeit, daß sich selbst maß. 
gebliche Männer und Frauen des öffentlichen Lebens, der Kumt 
und Wissenschaft, des Wirtschaftsl .ebens usw. in Wort und Schrift 
eines Stils bedienen, den man •einfach als Kauderwelsch bezeich­
nen muß. Es wimmelt nur so von Fremdwörtern wi.e diffizili.ert, 
fit! Limit, süperb, Elegance •usw., und keine� wird es kll'lr, 
wdU :sagen plau!.ibel:, wie dam'it di:e Sprache mißhandelt und 
!n :/•er,ruf geb_r:�cht wird .• Man mag lesen, was man will, es

• rst rrnmer •urnd uperall zu finden, und dire wenigen, die sich einer ' sauber,en Sprache bedienen kann man ab Ruf,er in der Wüste bez,eitchnen. 
Wenn die Verfasser von Schundromanen sich dieser Schreib, 

":eise bedienen, nun das ist Schund und der dies liest, verdi,ent nichts Besseres. Wenn aber diese Sprachmißhandlungen in W,er-

ken vorkommen, die Anspruch auf Geltung erheben, dann ist 
dies bedauerlich. 

W,er sich zum Schreiben berufen fühlt, möge sich a ·uf seine 

Muttersprache besinnen und da;ran denken, doß ,Iuch einfache 

Menschen es lesen und verstehen woHen. Würde sich ein Fran• 
zose, ein Engltlnder oder Italiener eines sokhen Stils be­
dienen, das mit Recht verletzte _Sprach- und Nationals.efühl sei­
ner Mitbürger würde ihm nichts als Ablehnung einbringen„ 

/ 

Warten Sie nicht, bis in Ihrer 

unmittelbaren Nachbarschaft ein Feuer, 

ein Einbruch oder ein Wasserschaden 

vorkommt und an Gefahren oder Ver• 

luste erinnert, die auch Ihrer Wohnung 

drohen ! Rufen· Sie, ehe es zu spät 

wird, die Städtische Versicherung an! 

Die Hausratversicherung, welche sie 

bietet, ist besonders zweckmäßig und 

gar nicht kostspielig.Telephon U 28 590, 

Wien 1, Tuchlauben 8. Geschäftsstellen 

im ganzen Bundesgebiet. 

·\

·D�r tote Punkt
_ jedem Motorsportler 

nur zu gut bek annt - wird 

spielend überwunden, Abspan-

nung, Müdigkeit sch win den. 

Kobona 
di,e� 

des g eistig und körperlich 

Schaffenden ist für den Motor­

sportler unentbehrlich gewor• 
den. 

Jetzt auch in der sparsamen 

Großpackung •u 100 Dragees 

In Apothokon und Drogerien 
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KOH-1-MOOR B.LEISTI FTE 
D I E W E LT M AR K E - 0 S T E R .R E I C H IS C H E S E R Z E U C N I S 

L. & C. H A R D T M U T H
G E G R O N D E T 1 1 9 O / F A B R I K E N I N A T T N A N G - P U C H }l E I M U N D M O L L E N D O R F ( B G L D.) 

Fuhr!!nd in Stoffen u. Wäsche 

Kirchengasse 10 

Herren- und Damenmoden 

Marktplat:z 5 

Akkumulatoren-Fabrik 

Dr. Leopold Jungfer 
Feistritz im Rosental, Kärnten 

Zweigniederlassung Wien 

Lothringerstraße 16 

Gegründet 1921 

BATTERIE­

FABRIK 

JOHANN PROKOSCH

Wien XIV, Cumberlandstraße 27 • Fernruf A 51 4 36 

SO LEX-VER CiAS ER 
Generalvertretung 
ADALBERr KISS 

Verkauf s,eschäft: 
Wien 1, Bartensteing'aue 4, Tel. A 24 O 71 

Einbau• und Einregulierungs•Werkstätten: 
Wien V, Wiedner Hauptsir. 135, Tel. U 43 0 93 

LEIRZELTE 

Matratzengradl 

Schlafdecken 

im Fachgeschäft für T apeziererzubehör 

A. Haidenthaller & Sohn
Sa'lzburg, Linzer Gasse 46, Telephon 7-2 3 56 

Michelin-

. Motorrad-Pneumatiks 

weich - geschmeidig .- gleitsicher 

Jpo��- -�if(gß��(e[K{
Wien Vll/62, teri:henfelderstr. 79-81 
Telephon B 315 25 

Gesamte Sportausrüstung und Bekleidung 

l4J-c:,J&,ett�e"' 

l�pa,ie"-

sAmum 
Wachstuch-lmitationspapiere, 

Bodenbelag, 

Papierservietten, 

Klosettpapiere, 

Ka rtonagestrei fen, 

Bunt- u. Dekorationspapiere, 

Tischbelag, 

Einbreitpapiere 

Gummifabriksniederlage 
und Lager von Semperitbereifungen 

WIE H IV, Schleifmühlgasse 1 a 

Ruf: B 21 014, Draht: Lutzgummi Wien 

BEHIIROL. 
KONZESS •. 

p 

Mo:lernes Wertheim -Mauersafe 

Verlä51ichsfe Sicherung g�gen 
Feuer und Einbruch 
Verlangen Sie un,eren Sonder­
Prospekt ! 

AUTO 
RETTUNG, HILFE, BERGUNG 

I�MAH & Ct 
Tel. U 45 4 3,0 
IY, PRINZ-EUBEN-STR. 30 
LAUFENDE R OIENS T 

WERTHElffl 
Panzerkassen, Mauersafes, 

Juwelierpulte, Tresore 
Wien), Walfischgasse 15, TeL B 25 305 

Wien X, Wienerbergslr. 21-23, TeL U 30 5 20 

Wiener Herbstmesse. Rolundengeliinde, 

Molle XX, Sland Nr. 1239/41. 
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SolJbueger ! Versichert euer Hab, und Gut bei der einheimischen

Salzburg er Land e s-Bran dsch ad en-Versi eh erun gs-An sta lt 

Salzburg, Au ers p erg s traße 9 G e grün d e t  1811 

mit Olabz ug 

in allen Fachgeschäften 

TASCHENTÜCHER 

TEMPO-TUCH 

J O S_E F 

BUCHLEITNER 

• fahrzeughandel

• ReP.-Werkställe

• zenlralgarage

Vertragswerlcstätte für Steyr-Fiat, Opel und Puch 
Moderne Servicestat i on • Abschlepp dienst 
Großlankslelle • Bremsendienst für Hardy-Knorr 
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A LPENKOHLE-CiES. M. B. H. 
GRAZ, KAISERFELDGA SSE 21, TELEPHON 1591, 4291 

KOHLE 
KOKS 

BRIKETTS 
BRENNHOLZ 

Raiffeisen-Bezirks-Kasse Lienz 

Devisenban k 

Wi r ü b e r n e h m e n I J' 

Einlagen auf Sparbücher, Giro- und Scheckeinlagen 

von jedermann zu dem jeweils höchstzulässigen Zinssatz 

Li e nz:, Johannesplatz 4, Teleph on 9

Kol onialwaren­

Großhandlung 

C. Traunmüller,

Gmunden, 0.0.

Erzeugung der Blitz-Gugelhupfmassen 

Blitz-Tortenmusen, Blitz-Backpulver und Vanillezucker 

GIORG HOlllR 
IN H A B ER: MAX LOBERB A U ER 

Eise n - Ei nzel- u nd -G roßhandel 

GMUNDEN 

empfiehlt reichhalfiges Lager in Stabeisen, 

Blechen, Werkzeugen und sämll. Eisen­

waren, Haus- und Küchengeräten 

KOHLHAUS 
AKTIENC E SELLSCHAFT 

V
W I E N E R LAG E R- U N D 

Direktion: Wien II, Handelskai 269 Telephon R 4 i 5 50 Serie 

G e ! r eid e s p e ich e r  /K üh l- u n d  T i e fg e fr i er.-L a g erh ä u s e r  / S !ückgu f m a g azi n e  / Freil ager plä t z e  

Lagerung, Konservier ung und Veredlung / Schiffs- und Bahnumsch�ag 

Pap�enfabrik Lengfelden J.o�e� �-iet� 
LENCFELDEN BEI SALZBURC 

Erzeugung von Weiß- und Graupappe, Holzstoff 
Einstampfung von Altpapier, Behördenakten usw. 
mi t Vers t a mpfu n gs g ar ant i e

TELEPHON: SALZBURC 7ll 6 02 

U NI-E RZE U G U N G S P R O G R AMM 

rf)luµik 
· Baufeile zur zeitsparenden A ufbauphysik 

nach Ing. Ernsl Roller 
Einhei!liches S!alivmalerial für Schule, Industrie 

und Forschung 

Bauteile zur Mechanik 
Baufeile zur Eleklriziläfslehre 
Baufeile zur Optik 
Geräfe zur Schaffenprojeklion 

Geräte zur neuzeillichen Experimentalchemie 
nach Prof. Dr . Ernsf Hauer 

Experimen!iergeräle 
Chemikaliensiitze 
Un!ersuchungsgeräfe 
Chemischer Labor bedarf 
Chemikalien 

� 
Uni ver s i las- Lehrmittel-Gesellschaft m. b. H. 

Wien 111, Beafrixgasse 32, Tel. U 18 2 27 u. U 19 0 96 

Volkswagen-
E t t •1 

ERZEUGUNG S­

rsa z e1 e UN D 
GROSSHANDELS-
G. M. B. H. 

G U T S O R T I E R T E S L A G E R, 

TEILE- REPARA TUREN - UMTAUSCH 

CiRATZL & eo. 
Wi e n  XVIII, Gym n a s i u m s t r a ße 5-7, Tel. R 52 0 lt7 

Täglicher Postversan d 

LANDESAPOTHEKE 

AM ST.-JOHANN-SPITAL 

SALZBURG 

1954: 250 Jahre Landesapotheke 

Die Anforderungen, die an die 
Gendarmeriebeamfen gestellf wer­
den, verlangen nicht nur körperliche 
Tüch!igkeit, sondern auch geistige 
Beweglichkeit. 

Wer sich für die Abschlu.lJprüfung 
durch ein ordentliches Selbststudium 
ein gediegenes Wissen aneignen 
will, der greift nach den 

.>4ulun-Lehrbriefen 
für Deufsche Sprache, Geschichte und Geo­

graphie, die den gesamten Stoff 
in leicht faßlicher Form mit vielen 
Ubungen, Aufgaben und ihren 
Lösungen bringen. Jeder Lehrgang 
umfaßt 10 Lehrbriefe. 

Auskünfte erteilt gerne die Verwaltung der 

Aulim�Lehrbriefe, Wien III, Beafrixgasse 32 

tAO[ß[El f A[BRIK 

fRIIDRICH CIRM!\K 
SCHLAF ZIMMER, SPEISEZIMMER 

WOHNZIMMER 
BEQUEME TEILZAHLUNG BIS 24 MONATE 
fUR JEDES MOBEL 5 JAHRE GARANTIE 

NUR 

WIEN V, AMTSHAUSGASSE 2, Tel. A 35463 
Zu erreichen mil den Straßenbahnlinien 6, 61, 6.) 
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MÖBELHAUS U LLRICH, Sa I z b ur g, Paris-Lodron-Straße 9 
bietet ein reichhaltiges Lager in Wohn­

und Schlafzimmern, Küchen und Klein­

möbeln f ü r j e d e s H e i m ! 

G1mdarmerie-General Dr. Josef Kimmel 

schreibt: 
... willkommene und wertvolle Bereicherung der Fachliteratur ... 

Das österreichische Polizeirecht 
Mit einschlägigen Vorschriften und erläuternden Bemerkungen 

sowie einem Sachverzeichnis 

Herausgegeben von 
Dr. Willibald Liehr und Dr. Albert Markovics 

Sektionsrat im BM. f. Inneres M inistedalrdt im Bundeskanzleramt 

1. Teil

Poli:z:eibehörden u. Sicherheitsorgane 
eo. 560 Seiten. Brosch. S 53.60, Ganzleinen geb. S 63.-

II. Teil
Materielles Poli:z:eirecht (in 2 Bänden) 

Erster Band: 8°. 126 Seiten. Brosi:h. S 91.-, Ganzleinen geb. 106.- S 
Zweiter Band: 8°. 508 Seiten. Brosch. S 96.20, Ganzleinen geb. 112.- s 

Der 1. Teil umfaßt Organisation und Wirkungsbereich der Po­
lizeibehörden und Bundessicherheitsorgane. Der II. Teil ent­
hält alle einschlägigen Gesetze, Verordnungen und Erlässe in 

- ihrem geltenden Wortlaut und mit zahlreichen für die Praxis 
wichtigen Anmerkungen. 

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen oder beim 
Verlag Manz, Wien 1, Kohlmarkt 16 

PUCH-1n� 
Weltbekannt durch Oualität, 

Leistung und Sparsamkeit 

INNSBRUCK, LEOPOLDSTRASSE 4u.6 

Ständige Ausstellung, unverbindliche 

Besichtigung, eigene Werkstätte, 

bequeme Teilzahlungsmöglichkeit 

�ür Ihre 

PHOTO DIENSTSTELLEN 

in Wien und der Provinz 

liefern wir sämtliche Bedarfsartikel 

PHOTO-KONSUM 
Inhaber: 

Vinzenz Dworzak, Johann Banzl 

Wie n  VI 
Capisfrangasse 2 
Telephon A 33 0 81 und ß 23 2 87 

Gead::tiff■zd( von 3-17 Uhr, Samafog von 8-12 Uhr 

langjähriger Lieferanl der 

Kulturinstitute, Schulen, Behörden 

und Industrie 

FISCHINDUSTRIE. GESELLSCHAFT m. b. H. 

WIEN XX/20 

NORDWESTBAHNHOF 

CAR.l SI IGl & co(W 
Eisen-, Eisenwaren- und Landmaschinen­
handlung . Eis e n w arengroßha n dlung 

Gründungsjahr 1835 Wiener Neustadt, Hauptplatz 11-12 / Ruf 173 
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-----------

MEM 

PARFtIMERIEN u. SEIFEN 

MIT DEM ROTPUNKT 

zur läglichen Körperpflege 

in allen einschlägigen Fachgeschäflcn erhälllich 

Hein. Ulbricht's Wwe. 
Gesellschafl m. b. J-1. 

Preßsloffwerk und Melallwarenrabrik 

Kaufing bei Schwanenstadt 

Wiener Büro: 

Wien XIV, Penzinger Straß e 17 

· 1;;1 GEGR. 1765 . 
w 

Uniformknöpf e u nd Abzeic hen -

i n  schönsler Ausführung 

--------------------

DER 

Audeo.-OMECiA-Beiw� 
ß U R G T F U R S I C H E R E S, B E O U E M E S U N D 
DIE MASCHINE SCHONENDE S FAHREN! 

Erzeugung: Josef Pruckner, Korneuburg bei Wien 

V e rt r c I C" r: l\.tirnlen: 
Oberöslerrcid,: 

Salzburg: 
Steiermarli: 
Tirol: 
Vt'icn: 

f, Rulle r, Vi l l ach, l!nliener slr oße 22 
I ng. franz Ei b l, Linz. landslraOc 76 
A. Huber. Schallmo se r-Hauplslr. 14 
G. I<. Salloi<er, Graz, Jal<ominiplotz 2:l 
J, Baumgor1ner. Innsbruck, Bi.irgerslraße 28 
F. Bcrnhordl. Wien VI , linke Wienzeile 124, 
Tel epho n B 26 9 .51 und B 2.5 1 78 U 

KOHLE - KOKS - HOLZ 

FRANZ SAGAISCHEK 

KOHLEN- UND HOLZGROSSHANDLU-NG 

KLAGENFURT 

STAUDERHAUS 8· TELEPHON 2171 

� 

Österr e ichische 
Br au-Aktiengesellschaft 

BRAUEREI bltslH6 Mil MÄbZEREI 

BRAUEREI WIEStbBUR6 

blHZER BRAUEREI 

BRAUEREI 6MUHDEH 

SIERHBRAUEREI SALZBURG 

HOfBRÄll HALIEHHAUSEH Mil MÄbZEREI 

6ASIEIHER IHERMALWASSERUERSAHD 

BRAUEREI HUHDL 

BÜRGERLICHES BRAUHAUS IHHSHRUCH 

BRAUEREI REUIIE 

H E R R E N. U N D K N A B E:N K L E I D U N G

FERTIG UND NACH MASS 
* 

UNIFORMEN UND EFFEKTEN 

SPESENFREIE TEILZAHLUNGEN 

NACHNAHMEVERSAND 

iiller 
WIEN VII, MARIAHILFER STRASSE 22 
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lODENMANTEt 

MARKE 
GES. GESCHIJTZT 

� l Herren - Damen - Kinderbekleidung 

Meterware 

Spe�ialhaus für Lodenmäntel 
M A ll K E „W E T T E R F E S T" 

���\ll 
� . ' 

�alzbur,, Cietreideg. 24 - Tel. 81161 

1 Gendarmerie- und Polizeibeamte erhalten besondpre Preisbegünstigungen und Zahlungserleichterungen 1 

MOBEL 
KAUFEN - JETZT

LEICHT GEMACHT 
durch bcuonders gllnstige Teilzahlungsbedingungen 

Sd,lofzimmer, Edelfurniere, Vollrundbau . ob S 359O.­
Schlafzimmer, außen und Innen politlert, 

1 
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Luxu,ou;filhru·s • . . . . . . . . S 558O,­
Wohnzlmmer mit 3tilrlgem Sd,ronk und Polster-

möbel , . . . . . . . . . . ob S 3490.­
Küche, elfenbeln, mit neuzeitlicher Kredenz, ob S 1785,­
Schronk, 3türlg, Vollrundbau, Edelfurniere, ob S 176O.­

Möbel aller Art besonders preiswert! 
Ständige Bauernstuben-Sonderschau! 

MOBELHAUS SCHUH & CHYLIK 
Bei Gendormeriebeamt2n bestens eingeführt! 

W I E N VIII, B L I N D E N G A S S E NR. 7 -12 

Provinzversand Bombenscheine 1 

Amtun�, Gen�armerie�eamte ! 
,,Die Uhr fürs Leben" 

ehem. Wehrmachtsuhr ist wieder hi,u 1 

Stoßsicher staubdicht und 
stoßsicher wasserdicht 

formschön 

Die bew/ihrte Dienstuhr 

kann sich jed. Gendumerie• 
be:amte ohne Kaufzwang 

über die Dienst.stelle zur 
Auswahl senden lassen. 

Teilzahlung auf 3 Monate 

HANS PILCH 
UHRMACHERMEISTER 
Wien 1, Wipplingeratr. 3 

Lieferant a_ 
der /flf!I'" 

Gendarmerie 




